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4. Jahresvoranschlag 2015 
 
Die Unterlagen zu dem o. a. Tagesordnungspunkt werden den Fraktionsvorsitzenden in Pa-
pierform zur Vorbereitung übermittelt. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung erhält mit dem 
Amtsbericht gesondert eine Zusammenstellung des Jahresvoranschlages 2015. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Beschlussfassung des Jahresvoranschlages 
2015 der Stadtgemeinde Oberndorf. 



Stadtgemeinde Oberndorf

Jahresvoranschlag

für das

Rechnungsjahr 2015

Entwurf

Zusammenfassung



Entwurf

Zusammenfassung

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde (ohne Betrieb KH, VWG) 15.193.200,00         14.803.800,00         17.699.246,54         
Betrieb Seniorenwohnhäuser 10.946.200,00         10.530.500,00         9.956.640,12           

Summe 26.139.400,00        25.334.300,00       27.655.886,66         

Außerordentlicher Haushalt 3.260.600,00          2.205.700,00         16.594.430,16         

Zwischensumme 29.400.000,00        27.540.000,00       44.250.316,82         

abz.Doppelzählungen 6.746.200,00           6.153.900,00           6.406.544,43           

Gesamtsumme Netto 23.246.100,00        21.386.100,00       37.843.772,39         

Jahresvoranschlag 2015
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Gliederung nach Gruppen

Einnahmen ordentlicher Haushalt

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

0 Vertretungskörper und
allgemeine Verwaltung 732.100,00                760.600,00                1.145.596,28             

1 Öffenliche Ordnung
und Sicherheit 107.700,00                23.500,00                  34.263,71                  

2 Unterricht, Erziehung,
Sport und Wissenschaft 3.017.600,00             3.040.200,00             5.634.865,35             

3 Kunst, Kultur und Kultus 207.300,00                235.000,00                60.265,99                  

4 Soziale Wohlfahrt und
Wohnbauförderung 700,00                       700,00                       1.580,31                    

5 Gesundheit 103.900,00                97.600,00                  89.179,74                  

6 Straßen- und Wasserbau
Verkehr 810.700,00                667.700,00                729.730,48                

7 Wirtschaftsförderung 100,00                       100,00                       190,55                       

8 Dienstleistungen 3.261.600,00             3.281.000,00             3.084.671,60             

9 Finanzwirtschaft 6.951.500,00             6.697.400,00             6.918.902,53             

Summe 15.193.200,00          14.803.800,00         17.699.246,54           

Untervoranschläge

Seniorenwohnhäuser 10.946.200,00           10.530.500,00           9.956.640,12             

Gesamtsumme 26.139.400,00    25.334.300,00  27.655.886,66    
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Gliederung nach Gruppen

Ausgaben Ordentlicher Haushalt

 Voranschlag 2015  Voranschlag 2014  Ergebnis 2013

0 Vertretungskörper und
allgemeine Verwaltung 1.592.700,00 1.714.200,00 2.364.977,49

1 Öffenliche Ordnung
und Sicherheit 308.100,00 244.000,00 248.990,53

2 Unterricht, Erziehung,
Sport und Wissenschaft 5.245.000,00 5.101.700,00 7.565.842,47

3 Kunst, Kultur und Kultus 466.800,00 511.100,00 320.043,14

4 Soziale Wohlfahrt und
Wohnbauförderung 829.400,00 796.000,00 763.803,91
(Ertragsanteile)

5 Gesundheit 589.800,00 558.800,00 541.268,01

6 Straßen- und Wasserbau
Verkehr 1.648.500,00 1.347.100,00 1.402.136,16

7 Wirtschaftsförderung 11.300,00 13.600,00 13.858,75
Besamung, sonst.Ausg.

8 Dienstleistungen 3.790.300,00 3.814.000,00 3.453.060,09

9 Finanzwirtschaft 711.300,00 703.300,00 1.025.265,99

Summe 15.193.200,00 14.803.800,00 17.699.246,54

Untervoranschläge

Seniorenwohnhäuser 10.946.200,00           10.530.500,00           9.956.640,12             

Gesamtsumme 26.139.400,00 25.334.300,00 27.655.886,66
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Ordentlicher Haushalt

Beiträge an Gemeindeverbände und Gesellschaften extern

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

1/0310 Regionalverband Raumordnung 5.400,00                 4.800,00                 5.721,00              
1/0310 Regionalverband Regionalprogramm 8.000,00                 7.200,00                 8.534,09              
1/0310 Regionalverband Leader 6.700,00                 6.800,00                 6.758,40              
1/0310 Regionalverband Streetwork 15.300,00               
1/0610 Regionalverband Subventionen 2.600,00                 4.100,00                 2.686,66              
1/5520 Krankenhaus GOK RTA 169.900,00             159.400,00             157.818,00          
1/5520 Krankenhaus Selbstträgerschaft 92.000,00               92.000,00               92.000,05            
1/6160 Europastegerrichtungsgesellschaft 62.500,00               59.100,00               62.244,13            
1/6990 Regionalverband Nachtzug 2.300,00                 2.200,00                 2.169,98              
1/6990 Regionalverband Verkehr
1/8130 Regionalverband Umwelt 16.200,00               14.800,00               14.249,81            
1/8130 Abfallentsorgungshof 150.000,00             125.200,00             109.966,32          
1/8510 Reinhalteverband 1.148.000,00          1.123.900,00          1.106.212,54       

Summe 1.663.600,00        1.614.800,00        1.568.360,98       

Beiträge an Immobilien KG

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

1/2110 Volksschule Nahwärme 500,00                    1.000,00                 149,88                 
1/2120 Hauptschule Miete/Instandhaltungen 24.700,00               15.200,00               50.931,57            
1/2130 SPZ Nahwärme 200,00                    300,00                    54,93                   
1/2140 PTS Miete/Instandhaltungen 18.900,00               15.600,00               9.504,60              
1/2150 BORG Miete/Instandhaltungen 5.500,00                 5.500,00                 4.091,16              
1/2210 HAK/HAS Miete/Instandhaltungen 38.100,00               30.900,00               39.332,34            
1/2630 Stadthalle Nahwärme 300,00                    600,00                    102,41                 
1/6170 Bauhof Miete/Instandhaltungen 1.400,00                 1.600,00                 11.109,87            
1/8490 Sonst.Liegenschaften Miete/Instandh. 1.700,00                 1.600,00                 1.383,79              

Summe 91.300,00             72.300,00             116.660,55          

Beiträge an Gemeindeverbände und Betriebe intern

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

1/0221 Standesamt 14.000,00               13.500,00               12.168,97            
1/0251 Staatsbürgerschaft 8.500,00                 7.400,00                 5.584,03              
1/5101 Gesundheitssprengel 10.500,00               9.000,00                 5.365,44              
1/8594 Seniorenwohnhäuser 228.200,00             221.500,00             143.904,80          

Summe 261.200,00           251.400,00           167.023,24          
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Personalkosten

Verwaltungszweig Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

1/0000 Mandatare DG Beitrag 3.500,00                 3.000,00               2.762,99                

1/0100 Zentralamt 264.600,00               234.900,00             227.395,96             
1/0110 Personalamt 106.600,00               95.700,00               91.465,75               
1/0230 Einwohneramt 72.200,00                 70.500,00               63.007,33               
1/0240 Wahlangelegenheiten 6.400,00                   22.300,00               23.224,54               
1/0300 Bauamt 223.800,00               218.100,00             209.849,56             
1/9000 Finanzverwaltung 228.100,00               219.800,00             210.558,03             

Summe 901.700,00             861.300,00           825.501,17            

1/0220 Standesamt 50.500,00                 46.100,00               42.586,45               
1/0250 Staatsbürgerschaft 33.200,00                 30.700,00               28.114,41               

Summe 83.700,00               76.800,00             70.700,86              

1/0160 EDV 130.000,00             105.800,00           101.339,38            

1/2110 Volksschule 107.300,00               100.100,00             114.309,93             
1/2120 Hauptschule 2.900,00                   13.800,00               7.241,47                 
1/2130 Sonderschule 75.800,00                 68.600,00               70.665,08               
1/2140 Polytechnische Schule 27.900,00                 26.000,00               24.474,99               

Summe 213.900,00             208.500,00           216.691,47            

1/2401 Kindergarten 1 391.500,00               390.400,00             375.315,39             
1/2402 Kindergarten 2 316.800,00               307.300,00             302.857,39             
1/2403 Kindergarten 3 163.000,00               141.800,00             204.284,04             
1/2405 Krabbelstube 96.200,00                 92.800,00               92.761,62               
1/2409 Kinderg.-Sprachförderung 7.600,00                   7.400,00                 6.168,71                 

Summe 975.100,00             939.700,00           981.387,15            

1/2730 Bücherei 48.900,00               43.300,00             41.019,02              

1/5100 Gesundheitssprengel 9.000,00                 8.000,00               7.391,68                

1/5290 Umweltschutz 85.100,00               81.500,00             78.638,08              

1/6170 Bauhof 694.700,00             645.300,00           613.350,83            

1/8131 Abfallentsorgungshof 71.500,00               43.000,00             41.816,72              

1/8462 Musikum 12.700,00               12.500,00             11.536,48              

Summe 3.229.800,00          3.028.700,00        2.992.135,83         

Untervoranschläge

1/8594 Verw.Gemeinschaft 4.086.000,00            3.900.400,00          3.524.338,48          

Gesamtsumme 7.315.800,00          6.929.100,00        6.516.474,31         
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Ordentlicher Haushalt

Gemeindeeigene Steuern

Steuerart Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Grundsteuer A 4.500,00                   2.700,00                     2.639,56                
Grundsteuer B 330.000,00               299.000,00                 304.449,30            
Kommunalsteuer 1.113.000,00            1.075.000,00              1.114.784,61         
Fremdenverkehrsabgabe 100,00                      1.500,00                     1.731,50                
Vergnügungssteuer 700,00                      3.000,00                     7.794,40                
Hundesteuer 11.400,00                 11.400,00                   11.839,23              

Zwischensumme 1.459.700,00           1.392.600,00            1.443.238,60         

Ertragsanteile 4.982.400,00            4.795.600,00              4.721.746,30         
Selbstträgerschaft/GOK 92.000,00                 92.000,00                   92.000,05              
Schlüsselzuweisung 251.900,00               222.700,00                 145.342,48            

Gesasmtsumme 5.326.300,00           5.110.300,00            4.959.088,83         

Gebühren und Beiträge

Gebührenart Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Verwaltungsabgaben allgem. 21.000,00                 15.000,00                   24.410,55              
Kommissionsgebühren 1.200,00                   1.300,00                     1.660,50                
Kindergartenbeiträge 1 70.000,00                 74.800,00                   66.902,47              
Kindergartenbeiträge 2 83.000,00                 99.800,00                   108.392,64            
Kindergartenbeiträge 3 39.000,00                 54.500,00                   49.221,85              
Krabbelstube 30.700,00                 20.500,00                   34.135,67              
Heimatmuseum 3.000,00                   4.500,00                     2.907,26                
Müllabfuhrgebühren 581.600,00               593.700,00                 583.940,97            
Friedhofgebühren 40.000,00                 36.000,00                   45.113,38              
Marktgebühren 14.000,00                 13.000,00                   14.500,40              
Wasseranschlußgebühren 109.000,00               234.700,00                 23.767,63              
Wasserzins 400.000,00               390.500,00                 388.797,38            
Kanalanschlußgebühren 126.000,00               301.600,00                 34.233,76              
Kanalgebühren 1.070.000,00            1.088.000,00              1.083.314,45         

Summe 2.588.500,00           2.927.900,00            2.461.298,91         
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Ertragsanteile

JR 2011 JR 2012 JR 2013 VA 2014 VA 2015
Bedarfsausgleich 2/925/8590 324.893,89     335.289,00    356.001,35    375.600,00     387.100,00   
Bevölkerungsschlüssel 2/925/8592 3.762.116,49  3.929.138,00 4.127.955,55 4.148.300,00  4.326.600,00
Getränkesteuerausgleic2/925/8593 222.588,96     253.440,00    170.986,77    203.800,00     199.400,00   
Werbesteuernausgleich2/925/8594 26.310,59       25.173,00      25.341,91      25.700,00       26.200,00     
Finanzzuweisung 2/925/8595 16.816,52       18.035,00      18.976,44      19.800,00       20.600,00     
Selbstträgerschaft 2/925/8596 22.484,31       22.484,00      22.484,28      22.400,00       22.500,00     
Summe 4.375.210,76  4.583.559,00 4.721.746,30 4.795.600,00  4.982.400,00
Differenz 186.800,00   
Differenz % 3,90              
Schlüsselzuweisung 2/947/8610 6.023,97        88.985,00           145.342,48         222.700,00     251.900,00   
Summe ETA u. Struktur 4.381.234,73    4.589.582,97   4.810.731,30   5.018.300,00    5.234.300,00  
Differenz 216.000,00   
Differenz % 4,30              
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Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Summe

Anfangsstand 31.12.2014 9.337.003,00       1.843.697,00       5.239.100,00         16.419.800,00     
Zugang 163.600,00          534.000,00            697.600,00          
Abgang 591.900,00          146.200,00          639.800,00            1.377.900,00       
Endstand 8.908.703,00      1.697.497,00     5.133.300,00       15.739.500,00     

Endstand Kat. 1 u. 2 10.606.200,00   

Erläuterungen:

In der Schuldenkategorie 1 sind die Darlehen Errichtung und Einrichtung Neubau PTS inklusive
Anteil der Sprengelgemeinden enthalten. 
In der Schuldenkategorie 3 sind die Darlehen des Bundes für den Neubau HAK/HAS und
die Errichtung des BORG verbucht.
Die Annuitäten des Bundes werden als laufender Transfer des Bundes in der laufenden Gebarung 
verbucht und im Schuldennachweis als Ersätze dargestellt. Ebenso der Anteil der 
Sprengelgemeinden an den Annuitätenzahlungen für die PTS.

Annuiätendienst JR 2013 VA 2014 VA 2015
Tilgung 6.718.348,80       1.627.600,00       1.377.900,00         
Zinsen 152.536,13          167.600,00          139.800,00            
abzügl. Darl.Endabrechnung 2.697.383,05-       
Ersatz Bund 3.318.539,86-       952.100,00          680.000,00            
Ersatz Sprengelgem. PTS 112.163,11-          69.900,00            75.300,00              
Summe 742.798,91         773.200,00        762.400,00          

Haftungen JR 2013 VA 2014 VA 2015
Anfangsstand 14.670.973,66    13.841.800,00   12.981.800,00     
Zugang 5.751,21-              200.000,00          
Abgang 823.953,25         829.800,00        841.100,00          
Endstand 13.841.269,20    13.012.000,00   12.340.700,00     
Differenz zw. VA 2014 u. VA 2015 ist eine Sondertilgung durch die 
EuropastegerrichtungsGmbh im Jahr 2014

Dauerschuld/Leasing JR 2013 VA 2014 VA 2015
Jahrestreffnis 454.846,17         498.100,00        545.800,00          

Rückstellungen JR 2013 VA 2014 VA 2015
Anfangsstand 677.900,59          567.668,90          624.381,87            
Zugang 344.909,34          203.500,00          103.600,00            
Abgang 222.138,68          183.200,00          227.300,00            
Endstand 800.671,25         587.968,90        500.681,87          

Rücklagen JR 2013 VA 2014 VA 2015
Anfangsstand 2.799.452,92      2.021.854,42     2.613.100,50       
Zugang 406.691,03         300,00               40.300,00            
Abgang 756.941,19         446.400,00        653.900,00          
Endstand 2.449.202,76      1.575.754,42     1.999.500,50       

Wertpapiere/Beteiligung JR 2013 VA 2014 VA 2015

Anfangsstand 189.865,02          240.143,02          288.180,02            
Zugang 50.292,00            55.000,00            57.000,00              
Abgang 7.477,00              
Endstand 232.680,02          295.143,02        345.180,02          

Gegebene Darlehen JR 2013 VA 2014 VA 2015
Anfangsstand 15.267,57            14.750,36            14.227,96              
Zugang
Abgang 517,21                 500,00                 500,00                   
Endstand 14.750,36            14.250,36          13.727,96            

Schuldenstand VA 2015
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Zuführungen zum Außerordentlichen Haushalt

Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Neubau Stadtamt 153.100,00           906.425,23             

Freiwillige Feuerwehr 121.800,00            101.500,00           

Hauptschule 88.000,00             

Kindergarten I 306.300,00            30.344,57               

Kindergarten II 9.000,00               -                         

Kindergarten III

Straßenbau allgemein 105.800,00             -                          

Stille Nacht-Museumsbezirk 197.000,00            200.000,00             10.600,00               

Straßenbau 285.400,00            184.390,91             

Abfallbeseitigung 105.900,00            

Wasserversorgung Sanierung Schulweg -                         

Gesamtsumme 1.016.400,00         657.400,00             1.131.760,71          

Rückführungen zum Ordentlichen Haushalt

Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Gesamtsumme -                           -                          -                          

Differenz (Zuführungen netto) 1.016.400,00         657.400,00           1.131.760,71          

Zusammenstellung

Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Investitionen OH Netto 422.800,00              405.100,00             389.141,13             

Nettozuführungen zum AO Haushalt 1.016.400,00           657.400,00             1.131.760,71          

Summe 1.439.200,00           1.062.500,00          1.520.901,84          

Seite 8



Ordentlicher Haushalt

Investitionen (Postengruppe 0) und sonstige investive Massnahmen

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

Investitionen

1/0100 Gemeindeamt 3.800,00                  5.600,00                  2.501,04                  
1/0160 EDV 6.500,00                  21.000,00                439,08                     
1/0220 Standesamt 600,00                     468,00                     
1/0250 Staatsbürgerschaft 400,00                     312,00                     
1/1630 Feuerwehr 17.000,00                16.000,00                14.371,48                
1/2110 Volksschule 7.600,00                  7.400,00                  620,00                     
1/2120 Hauptschule 28.300,00                18.400,00                10.241,78                
1/2130 Sonderschule 700,00                     479,00                     
1/2140 Polytechnische Schule 2.300,00                  3.000,00                  
1/2401 Kindergarten 1 15.400,00                11.000,00                23.641,97                
1/2402 Kindergarten 2 6.500,00                  1.603,93                  
1/2403 Kindergarten 3 1.200,00                  1.721,37                  
1/2620 Skateplatz/Spielplatz 31.200,00                7.200,00                  
1/2630 Stadthalle 500,00                     10.500,00                
1/3620 Denkmalpflege 2.000,00                  40.800,00                74.113,39                
1/3630 Altstadterhaltung,Ortsbild -                           
1/6120 Straßen
1/6170 Bauhof 12.500,00                27.400,00                1.788,88                  
1/6400 Straßenverkehrsordnung
1/8120 WC-Anlagen 24.131,91                
1/8130 Abfallbeseitigung
1/8151 Kinderspielplätze 83.900,00                65.300,00                2.017,68                  
1/8170 Friedhof -                           
1/8463 Gemeindeeigene Wohnungen
1/8500 Wasserversorgung 4.400,00                  2.000,00                  15.703,83                
1/8594 VWG Seniorenwohnhäuser 18.000,00                33.400,00                25.626,64                
1/9130 Wertpapier 57.000,00                55.000,00                42.815,00                

Summe 297.600,00             326.200,00            242.596,98              

Sonstige investive Massnahmen

1/1630 Feuerwehr
1/2110 Volksschule 26.400,00               16.404,01                
1/2130 SPZ Gebäude 3.600,00                  7.200,00                  55.832,23                
1/2120 Hauptschule 8.000,00                  46.471,80                
1/2140 Polytechnikum 7.627,57                  
1/2401 Kindergarten I 10.300,00                
1/2403 Kindergarten III
1/2630 Stadthalle 29.200,00                
1/3620 Denkmalpflege 19.900,00                8.344,80                  
1/3630 Ortsgebiet/Baumschnitt 21.700,00                10.121,76                

Kirchplatz Bänke
1/6170 Bauhof
1/6300 Schutzwasserbau 24.000,00                
1/8150 Parkanlagen/Baumschnitt 19.900,00                
1/8151 Kinderspielplätze 12.300,00                21.600,00                
1/8170 Friedhof 1.741,98                  

Summe 125.200,00             78.900,00              146.544,15              

Gesamtsumme 422.800,00             405.100,00            389.141,13              
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Ausserordentlicher Haushalt

Vorhaben

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

0290 Neubau Gemeindeamt 282.000,00           264.000,00            1.286.655,90       
1630 FFW RLFA 2000 246.400,00            
1631 FFW Sanierung Gebäude 210.000,00           172.000,00            
2120 Hauptschule 172.400,00            
2150 BORG 684.000,00           150.000,00            
2401 Kindergarten I 625.000,00             79.691,54            
2402 Kindergarten II 21.500,00                
2403 Kindergarten III
3691 Stille-Nacht Museumsbezirk 870.000,00             1.000.000,00           10.600,00            
6120 Straßenbau allgemein 271.000,00             29.400,00                
612041 Sanierung Schopperweg 212.700,00             20.400,00                276.965,28          
612042 Sanierung F.X. Gruber Straße 129.600,00              
8130 Kehrmaschine 105.900,00             
8500 Wasserleitung 

Summe 3.260.600,00        1.350.900,00         1.653.912,72       
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Ordentlicher Haushalt

Sonstige Maßnahmen

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Ergebnis 2013

1/0310 Flächenwidmungsplan 35.000,00                 30.000,00               34.149,76            
1/2590 Ferienaktionen 29.500,00                 30.000,00               28.518,14            
1/3690 Festveranstaltungen 24.500,00                 9.800,00                 9.513,07              
1/3690 Kulturelle Veranstaltungen 3.600,00                   20.000,00               10.060,30            
1/3690 Advent u.Stille Nacht Feier 20.000,00                 17.000,00               16.636,25            
1/4290 Altenbetreuung 12.100,00                 11.400,00               11.440,90            
1/6120 Straßeninstandhaltung 57.700,00                 41.700,00               52.872,47            
1/6400 Straßenmarkierungen 8.800,00                   8.800,00                 8.632,69              
1/8140 Winterdienst 19.000,00                 15.000,00               21.988,59            
1/8160 Straßenbeleuchtung 36.000,00                 33.600,00               30.723,41            
1/8500 Wasserleitungsinstandhaltung 21.100,00                 18.000,00               16.684,99            
1/9200 Ausgaben aus Hundesteuer 3.800,00                   3.000,00                 3.296,01              
1/9700 Verstärkungsmittel 36.900,00                 33.000,00               -                       

Summe 308.000,00             271.300,00           244.516,58         
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5. Jahresvoranschlag Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 2015 
 
Die Unterlagen zu den o. a. Tagesordnungspunkten werden den Fraktionsvorsitzenden in 
Papierform zur Vorbereitung übermittelt.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Beschlussfassung des Jahresvoranschlages 
2015 der Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG. 
 



6. Haushaltsbeschluss 2015 
 
 
Die Gebührenhaushalte Wasser und Kanal sind als eine Einheit zu betrachten. 
Überschüsse und Abgänge müssen diesem Buchungskreis zugerechnet werden. 
 
In der Wassergebarung im Jahr 2015 sind Interessentenbeiträge in der Höhe von  
€ 109.000,00 in der Kanalgebarung von € 126.000,00 enthalten. 
Einkalkuliert ist dabei das Projekt Oberndorf Mitte und die in einem Jahr üblichen 
Anschlussgebühren. 
 
Die Höhe der Anschlussgebühren ist dem Landesvorschlag angepasst. 
 
Bei den Bezugsgebühren zur Abdeckung der laufenden Betriebs- und Finanzierungskosten 
ist eine Erhöhung zwischen 2,48% und 2,51% vorgesehen. Für den Wasserzins ergibt das 
eine Erhöhung von € 0,03, für die Kanalgebühr € 0,08 pro m³ verbrauchtem Wasser. 
Bereits getätigte und zukünftige Investitionen im Bereich Schutzwasserbau und 
Hochwasserschutz erfordern die Erhöhung der Wasser- und Kanalgebühren. 
 
Für den einzelnen Bürger bedeutet die Gebührenerhöhung bei einem durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 45-50 m³/Person Mehrkosten von € 5,85 bis € 6,50 inkl. 10% UST. 
 
Die Erhöhung der Wasserzählergebühr ergibt sich durch die geplante Umstellung auf 
Funkzähler in den nächsten 5 Jahren.  
 
Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ist für das Jahr 2015 der Ankauf einer 
Hochleistungskehrmaschine, Johnston Compact CX201, Kaufpreis € 105.900,00, budgetiert. 
Die Bedeckung erfolgt durch die Entnahme der vorhandenen Rücklage in der Höhe von 
€ 80.000,00 und einer Rückstellung von € 46.700,00. Eine Erhöhung der Müllgebühren für 
das Jahr 2015 ist nicht vorgesehen. 
 
Die Erhöhung der Friedhofsgebühren begründet sich in zukünftigen notwendigen 
Sanierungen der Aussegnungshalle. 
 
Die Sätze für Spielautomaten in Oberndorf wurden bei Geldspielautomaten um € 4,80, 
bei Geschicklichkeitsautomaten um € 0,40, bei Kinderunterhaltungsautomaten um € 0,05 
erhöht. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag den Haushaltsbeschluss 2015 in der vorliegenden 
Form zu beschließen. 
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H A U S H A L T S B E S C H L U S S   2015 
 

Aufgrund des Beratungs- und Abstimmungsergebnisses der Gemeindevertretung in der Sitzung vom 10. Dezember 2014, 
wird folgender Haushaltsbeschluss gefasst: 

 
§ 1: Voranschlag 

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushalts im Rechnungsjahr 2015 werden folgende Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen 
(Schlusssummen der im Voranschlag angeführten Ausgaben und Einnahmen) festgesetzt: 

 
1. Ordentlicher Voranschlag 

Ausgaben 26.139.400 
Einnahmen 26.139.400 
  
 

2. Außerordentlicher Voranschlag 
Ausgaben 3.260.600 
Einnahmen 3.260.600 
  
 
§ 2: Steuern, Gebühren, Beiträge und privatrechtliche Entgelte 
 
1. Die Gemeindesteuern werden – nach Maßgabe der jeweiligen Abgabevorschriften - für das Rechnungsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:  
 

  Gebühr 
2015 

Gebühr 
2014 

  

a) Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) 500% 500%   
 
b) Grundsteuer von Grundstücken nach dem Steuermessbetrag (B) 500% 500%   
 
c) Kommunalsteuer  3% der 

Lohnsumme 
3% der 

Lohnsumme 
  

 
d) Vergnügungssteuer  

(die Vorschreibung der Vergnügungssteuer wird für 2015 ausgesetzt. Es werden jedoch nach Maßgabe der am 11.12.1999 beschlossenen  
Vergnügungssteuerverordnung der Stadtgemeinde Oberndorf folgende Sätze für Spielautomaten monatlich eingehoben: 
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 d1) Spiel- und Geschicklichkeitsautomaten je Vorrichtung  € 16,70  € 16,30 0,40 2,46% 
 d2) Geldspielautomaten je Automat  € 198,60  € 193,80 4,80 2,48% 
 d3) Kinderunterhaltungsautomaten je Vorrichtung   € 2,35  € 2,30 0,05 2,18% 
 
e) Hundesteuer jährlich 

Die Hundesteuer wird um 50% reduziert, wenn für den Hund zumindest 
die Ausbildung BgH-1 nachgewiesen werden kann. 

 € 60,50  € 59,00 1,50 
 

2,55% 

 
f) Beiträge für die Betreuung Volksschule, Hauptschule und Sonderpädagogisches Zentrum werden gem. Schulbeitragsverordnung, LGBL Nr. 

70/1995 i.d.g.F. sowie Beiträge für die Krabbelstube werden gem. Salzburger Kinderbetreuungsgesetz, LGBL 41/2007 i.d.g.F. vorgeschrieben. 
 
g) Ortstaxe  
 g1) Allgemeine Ortstaxe (Ortstaxengesetz 2012, LGBl. 106/2012 i.d.g.F.) je Nächtigung   

Der im Gesetz festgelegte Höchstbetrag beträgt € 1,50           01 - 08/2015 
                               09 - 12/2015  

 
€  0,50 
€  0,70 

 
 €  0,50 

- 

  

 g2) Besondere Ortstaxe (Ortstaxengesetz 2012, LGBl. 106/2012 i.d.g.F.) jährlich 
Ferienwohnungen und dauernd abgestellte Wohnwagen unter 40 m² Nutzfläche  
Ferienwohnungen mit mehr als 40 m² Nutzfläche 

 
 €  99,00 
 €  132,00 

 
 €  99,00 
 €  132,00 

  

 
h) FVFF-Beitrag gem. Fremdenverkehrsförderungsfondsgesetz 1960 LGBl. 11/1962 i.d.g.F.  € 0,055  € 0,055   

 
2.  Die Abgaben, Gebühren und Beiträge werden für das Rechnungsjahr 2014 nach dem gesetzlichen Tarif bzw. nach den festgesetzten  
 genehmigten Sätzen eingehoben:  
 

  Gebühr 
2015 

Gebühr 
2014 

  

a) Gemeindeverwaltungsabgaben gemäß Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung 2012, LGBl.91/2011 i.d.g.F. 
 
b) Kommissionsgebühren gemäß Landes- und Gemeinde-Kommissionsgebührenverordnung 2012 LGBl. 92/2011 i.d.g.F. 
 
c) Friedhofgebühren - jährliche einfache Grabgebühr - Die Vorschreibung erfolgt alle 5 Jahre. 

Für Doppelgräber wird die doppelte Gebühr eingehoben, für Mehrfachgräber jeweils die entsprechende Gebühr.  
 c1) Mauergrab, Mittelgrab, Seitengrab, neuer Friedhof, Urnengräber  € 31,00  € 30,30 0,70 2,26% 
 c2) im Feld  € 24,00  € 23,50 0,50 2,13% 
 c3) Dachgräber  € 35,50  € 34,70 0,80 2,31% 
 c4) Beitrag Errichtungskosten Urnennischen einmalig  € 308,00  € 300,00 8,00 2,67% 
 c5) Beleggebühr einmalig  € 66,50  € 65,10 1,40 2,15% 
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d) Wassergebühren gem. § 7 des Benützungsgebührengesetzes, LGBl. 31/1963 i.d.g.F. 
 Wasserzins pro m³ (Mindestsatz Land € 1,20)  € 1,24  € 1,21 0,03 2,48% 
 Zählermiete 3 m³ (jährlich) – Erhöhung aufgrund  Zählerumstellung - Funkzähler  € 14,00  € 7,60   
 Zählermiete 7 m³ (jährlich)  € 23,00  € 11,70   
 Zählermiete 20 m³ (jährlich)  € 37,00  € 20,60   
 Zählermiete 40 m³ (jährlich)  € 74,00 -   
 Zählermiete 100 m³ (jährlich)  € 132,00  € 106,60   
 Wasseranschlussgebühr je Bewertungspunkt 

gem. Benützungsgebührengesetz, LGBl. 31/1963 i.d.g.F.  
und der Bewertungspunkteverordnung, LGBl. 2/1978. 

 € 470,00 
 

 € 461,00 9,00 1,96% 

 
e) Kanalgebühren gem. III. Abschnitt des Benützungsgebührengesetzes, LGBl. 31/1963 i.d.g.F. 
 Kanalgebühr pro m³ verbrauchtem Wasser (Mindestsatz Land € 3,10)  € 3,27  € 3,19 0,08 2,51% 
 Kanalanschlussgebühr je Bewertungspunkt  

gem. Salzburger Interessentenbeiträgegesetz, LGBl. 161/1962 i.d.g.F.  
und der Bewertungspunkteverordnung, LGBl. 2/1978 i.d.g.F. 

 € 540,00  € 533,00 7,00 1,32% 

  
1) Gemeinsame Bestimmung zu Ziffer 2 lit. d und e: 
  
1a) Zu den Wasser- und Kanalgebühren und Beiträgen kommen 10 % Umsatzsteuer (USt-Gesetz 1994). 
 
1b) Stellt sich nachträglich heraus, dass infolge eines nicht offenkundigen technischen Gebrechens an einer Wasserleitung, am Wasserzähler  
   (Wasseruhr) oder an der Hauszuleitung ein erhöhter Wasserverbrauch bewirkt wurde, so ist sinngemäß nach § 7 (4) des  
   Benützungsgebührengesetzes vorzugehen. Der Sachverhaltsbeweis obliegt dem Benützer. 
 
1c) Die Gebühren- und Beitragssätze sind entsprechend den zitierten Richtlinien der Landesregierung zu dynamisieren. 
 
1d) Es sind jene Gebühren- und Beitragssätze vorzuschreiben, die zum Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses gelten. Erfolgt die  
   Vorschreibung allerdings schon vor dem Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses, kann aber eine entsprechende Nachzahlung  
   vorgeschrieben werden. 
 
1e) Wird durch bauliche Maßnahmen (Zubauten, Aufbauten, Umbauten) eine Zunahme der Nutzfläche bewirkt, so ist eine entsprechende  
   Nachzahlung dann vorzuschreiben, wenn es sich um den Zugang einer Wohneinheit oder um eine neue Anlage oder deren wesentliche  
   Vergrößerung handelt. Sinngemäßes gilt auch für den Fall der Änderung des Verwendungszweckes eines Baues. 
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f) Marktstandgeld (keine Steuer mehr absetzbar) 
 pro Laufmeter und Tag  € 3,50  € 3,50   
 Einlöse bis 8 Meter  € 13,10  € 13,10   
 Einlöse über 8 Meter  € 24,50  € 24,50   
 Wochenmarkt pro Laufmeter und Tag  € 3,00  € 3,00   
 

g) Müllabfuhrgebühren 
Gemäß § 30 des Salzburger Abfallwirtschaftsgesetzes 1998, LGBl. Nr. 35/1999 i.d.g.F. in Verbindung mit § 18 der Abfuhrordnung der  
Stadtgemeinde Oberndorf vom 11. Dezember 1999 werden für die Abfallabfuhr folgende Tarife pauschaliert erhoben: 

 Hausabfall pro Entleerung 
 80 Liter Tonne  € 2,84  € 2,84   
 120 Liter Tonne  € 3,54  € 3,54   
 240 Liter Tonne  € 7,25  € 7,25   
 770 Liter Container für den Privathaushalt  € 23,82  € 23,82   
 1100 Liter Container  € 34,03  € 34,03   
 Biotonne pro Entleerung (39 Entleerungen pro Jahr) 
 120 Liter Tonne  € 3,91  € 3,91   
 240 Liter Tonne  € 7,82  € 7,82   
 Bereitstellungsgebühr jährliche Gebühr (Stichtag 15.01. des lfd. Jahres): 
 Einpersonenhaushalt  € 47,16  € 47,16   
 Mehrpersonenhaushalt  € 84,91  € 84,91   
 Betrieb mit Container  € 254,48  € 254,48   
 Betrieb mit Tonne  € 84,91  € 84,91   
 Betrieb ohne Müllgefäß  € 47,16  € 47,16   

 Zu den Gebühren (g) kommen 10% Umsatzsteuer (USt-Gesetz 1994). 
Teilnehmer, die gem. § 12 Abs. 3 Salzburger Abfallwirtschaftsgesetzes 1998, LGBl. Nr. 35/1999 i.d.g.F. über eine aufrechte Befreiung von der 
Pflicht zur Abfuhr von Hausabfällen durch die Gemeinde verfügen, haben gem. § 18 Abs. 7 der Abfuhrordnung der Stadtgemeinde Oberndorf 
vom 11. Dezember 1999 35 % des sonst vorzuschreibenden Tarifes zu entrichten. 
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§ 3: Privatrechtliche Entgelte 
 

a) Kindergartenbeiträge 2014/2015 (01.09.2014-31.08.2015) 
 Vormittagsbetreuung einheimischer Kinder  € 71,10  € 70,00   
 Ganztagsbetreuung bis 16.30 Uhr einheimischer Kinder  € 107,70  € 106,00   
 Nachmittagsbetreuung einheimischer Kinder  € 47,20  € 46,50   
 Krabbelstube 1/4 Betreuung bis 10 Stunden  € 65,50  € 64,50   
 Krabbelstube 1/2 Betreuung bis 20 Stunden  € 131,00  € 129,00   
 Krabbelstube 3/4 Betreuung bis 30 Stunden  € 196,50  € 193,50   
 Krabbelstube 4/4 Betreuung ab 30 Stunden  € 262,00  € 258,00   
 Tarif für ein Mittagessen (für Ganztageskinder verpflichtend)  € 3,60  € 3,60   
 Mittagsbetreuung beim Essen (bis 13.00 Uhr)  € 22,40  € 22,00   
 Die Beträge verstehen sich inklusive 10 % Umsatzsteuer und Bastelbeitrag. 
 
b) Heimatmuseum - Eintrittsgeld 
 Erwachsene  € 3,00  € 3,00   
 Schüler unter 15 Jahre und Pensionisten  € 2,00  € 2,00   
 Familienkarte (ab 3 Personen)  € 6,00  € 6,00   
 Gruppen (ab 10 Personen) pro Person  € 2,50  € 2,50   
 Schulklassen pro Schüler  € 1,00  € 1,00   
 Kinder unter 6 Jahren frei frei   
 In diesen Gebühren sind 20 % Umsatzsteuer (USt.-Gesetz 1994) enthalten. 
 
c) Seniorenwohnhausangelegenheiten 
 ca) Gebühren siehe Beilage 1 
 cb) Anmerkung 

1. Die Seniorenwohnhausgebühr ergibt sich aus der Gebühr Zimmer (Grundtarif) zuzüglich der festgestellten Pflegestufe (Pflegetarif). 
2. Reinigung/Auszug: Im Falle des Ablebens eines Seniorenwohnhausbewohners bzw. bei Wegzug sind bis zur Räumung des Zimmers 50 % 
    der Verpflegsgebühr zu entrichten. Die Zimmerrenovierung bzw. –reinigung ist durch eine einmalig zu zahlende Verwaltungsabgabe 
    (fällig bei Einzug) von € 150,-- gedeckt. 
3. Für die Reinigung und Pflege der Oberwäsche wird eine Pauschale von monatlich € 35,00 eingehoben. 

 
 

 cc) Abwesenheit 
1. Ab dem 2.Tag einer Abwesenheit sind von den unter Ziffer a) angeführten Gebühren (Selbstzahler) nur 50 % des Grundtarifs und 50% des 
    Pflegetarifs zu entrichten, sofern die Abwesenheit vom Seniorenwohnhaus nicht länger als insgesamt 21 Tage jährlich dauert und der 
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    Seniorenwohnhausleitung jeweils ordnungsgemäß 2 Tage zuvor gemeldet wurde. 
2. Dauert die Abwesenheit vom Seniorenwohnhaus länger als insgesamt 21 Tage, so ist darüber hinaus die volle Gebühr zu entrichten. 
3. Im Falle von Krankenhausaufenthalt gilt die unter Ziffer 1 angeführte Regelung ohne zeitliche Beschränkung, im Falle von Kuraufenthalt für 
    30 Tage. 

 cd) Zahlungstermin 
1. Die in dieser Tarifordnung festgesetzten Gebühren sind vom Bewohner (gegebenenfalls Beistand, Kurator oder Sachwalter) oder von 
    sonstigen Zahlungspflichtigen jeweils im Vorhinein am 5. des betreffenden Monats, spätestens aber eine Woche nach Erhalt der 
    Vorschreibung zu entrichten. 
2. Ein anderer Zahlungstermin kann von Fall zu Fall gesondert vereinbart werden. 

 
d) Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Erbringung von Leistungen 

siehe Beilage 2 
 
e) Entgelte für die Benützung der Stadthalle Oberndorf 

siehe Beilage 3 
 
f) Entgelte für die Benützung der Aula der Hauptschule Oberndorf 

siehe Beilage 4 
 
 
§ 4: Vergütung für Sachbezüge 
Die im Erlass des Bundesministeriums für Finanzen und der FLD für Salzburg (AÖFV 88/1979 derzeit) festgelegten Werte der Sachbezüge 
(Bekanntmachung der Salzburger Gebietskrankenkasse vom Dezember 2003) werden als Bruttowerte erhoben, d. h. die Umsatzsteuer ist 
inbegriffen. 
 
§ 5: Darlehen 
Darlehen dürfen nur nach erfolgter aufsichtsbehördlicher Einzelgenehmigung gem. § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung 1994 aufgenommen 
werden und ausschließlich nur für die im außerordentlichen Voranschlag angegebenen Zwecke verwendet werden; das Darlehen darf nur 
insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung des veranschlagten a. o. 
Vorhabens notwendig ist. 
 
§ 6: Kassenkredit; vorübergehende Inanspruchnahme von Rücklagen 
Gemäß § 31 (1) in Verbindung mit § 32 (3) GHO. 1998, LGBl. 83/1998, wird der Bürgermeister ermächtigt, für die Stadtgemeinde Oberndorf bei 
unabweisbarem Bedarf zur Leistung von Ausgaben vorhandene, zweckbestimmte Rücklagen zum Zwecke der Kassenverstärkung 
heranzuziehen oder Kassenkredite bis zu € 300.000,00 bei der Salzburger Sparkasse, bis zu € 182.000,00 bei der Volksbank Oberndorf und bis 
zu € 109.000,00 bei der Salzburger Landeshypothekenbank in Anspruch zu nehmen.  
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Des Weiteren wird der Bürgermeister ermächtigt, für die Stadtgemeinde Oberndorf, den Betrieb der Verwaltungsgemeinschaft SWH 
Oberndorf/Bürmoos sowie für den Betrieb der Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG  € 650.000,00 beim Raiffeisenverband Salzburg, Filiale 
Oberndorf aufzunehmen. 
 
Bei differierenden Konditionen kann der Gesamtbetrag von € 1.241.000,00 bei einer Bank aufgenommen werden. Die Summe von  
€ 1.241.000,00 darf jedoch nicht überschritten werden. (Siehe TOP 6 GV-Beschluss vom 10. Dezember 1990; vorbehaltlich der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung).  
So beanspruchte Kassenmittel sind ehestens, jedoch spätestens zum Ende des Folgejahres zurückzuzahlen.  
 
§ 7: Anschaffungen 
Für alle Anschaffungen durch das Gemeindeamt sowie durch die Anstalten, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen, welche über eigene 
Kredite verfügen, obliegen dem Bürgermeister (gemäß § 40 Sbg. GdO 1994) insbesondere: 
a)  der Abschluss von Rechtsgeschäften über bewegliche Sachen und die Vergabe von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen, aus denen 

der Gemeinde im Einzelfall keine Verpflichtung im Wert von mehr als 0,5 v.H. der Ausgaben des ordentlichen Voranschlages des laufenden 
Haushaltsjahres, höchstens aber € 40.000,00 erwächst. 

 
§ 8: Stellenplan 
Die Besetzung der Stellen der Gemeinde darf ebenso wie die Besoldung nur nach dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Stellenplan 
erfolgen. Die individuelle Anstellung bzw. Überstellung oder Beförderung ist separat zu beschließen und der Gemeindeaufsichtsbehörde zu 
melden. 
 
§ 9: Bezüge der Mandatare 
Für die Ansprüche des Bürgermeisters gelten die §§ 5, 12 bis 16 Gemeindeorgane-Entschädigungsgesetz, LGBl. 39/1976 i.d.g.F., sowie das 
Salzburger Bezügegesetz 1998. Der 1. Vizebürgermeister erhält für seine Tätigkeit als solcher eine Entschädigung, die 18 % und der 2. 
Vizebürgermeister 13,5 % der jeweils dem Bürgermeister gebührenden Entschädigung gemäß § 3 Abs. 1 Gemeindeorgane-
Entschädigungsgesetz. 
 
 
§ 10: Verrechnung der Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer, welche die Gemeinde hinsichtlich ihrer Unternehmen (Kindergarten, Krankenhaus, Museum, Abwasseranlage, 
Wasserversorgung, Müllabfuhr sowie Vermietung und Verpachtung) nach dem Umsatzsteuergesetz 1994 zu entrichten hat, wird über die 
voranschlagsunwirksame Gebarung verrechnet. 
 
§ 11: Anordnungsbefugnis, Zeichnungsbefugnis im Zahlungsverkehr, Buchführung 
Für die Anordnungsbefugnis (§ 23 GHO 1998) und die Zeichnungsbefugnis im Rahmen des Zahlungsverkehrs (§ 44 GHO 1998) wurden durch 
Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.4.2000 Regelungen getroffen. 
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§ 12: Deckungsfähigkeit 
Im Ordentlichen Haushalt sind folgende Posten innerhalb eines Ansatzes gegenseitig deckungsfähig: 
Postenklasse 0 Investitionen mit Post 400 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Postenunterklasse 61 Instandhaltungen. 
Alle Posten der Postenklasse 5 Personal. Alle Posten der Postenklassen 4, 6 und 7 mit Ausnahme der Posten 400 - Geringwertige 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 403 - Handelswaren, 700 - Mietzinse, 701 - Pachtzinse und 710 - Steuern und Abgaben. Zusätzlich zu 
der Deckungsfähigkeit der Posten innerhalb eines Ansatzes sind die Ansätze der Gebarungen der Wasserversorgung und der Kanalisation 
gegenseitig deckungsfähig. 
 
Oberndorf bei Salzburg, am 10.12.2014 
 
Für die Gemeindevertretung, 
der Bürgermeister 
 
 
 
Peter Schröder 



Verwaltungsgemeinschaft Seniorenwohnhäuser 
SWH Oberndorf / SWH Bürmoos 

Gebühren ab 1. 1. 2015 (Preistabelle) 
 

Zimmer Tagessatz   

Grundtarif 34,00  

Grundtarif Obergrenzenverordnung Sozialhilfe 28,75  

Grundtarif Kurzzeitpflege 48,50  

zuzüglich Pflegestufe: 
 

PS 

Pflegestufe 1 (monatlich 60 – 85 Stunden)   9,10 1 

Pflegestufe 2 (monatlich 85 – 120 Stunden) 20,10 2 

Pflegestufe 3 (monatlich 120 – 160 Stunden) 49,10 3 

Pflegestufe 4 (monatlich  über 160 Stunden) 62,00 4 

Pflegestufe 5 (monatlich über 180 Stunden) 73,90 5 

Pflegestufe 6 (monatlich über 180 Stunden) 79,80 6 

Pflegestufe 7 (monatlich über 180 Stunden) 79,80 7 

 

 
    Tageszentrum:  
 

 
 

Eine Wäschepauschale von € 35,- monatlich   
 
Einmalige Verwaltungsabgabe bei Einzug – Dauerpflege: € 150,00 
Einmalige Verwaltungsabgabe bei Einzug – Kurzzeitpflege: € 35,00 
 

Wäscheetiketten einmerken (150 Kleidungsstücke): € 38,00 
 
Mittagstisch Externe: á € 6,28 zuzügl. 10% MWSt.  = € 6,90 
 

Raumvermietung: 
Friseur: € 50,00 zuzügl. 20% MWSt. = € 60,00 / Einheit 
Gymnastikraum: € 10,00 zuzügl. 20% MWSt. = € 12,00 / Monat 
 

 

Zusammenstellung - Dauerpflege 
  

Tagessatz PS Gebühr 
PS 

Tagessatz 
ges. 

Monatssatz 
Ø 

Monat 31 
Tage 

Monat 30 
Tage 

Monat 28 
Tage 

34,00 1 9,10 43,10 €    1.310,96 1.336,10 1.293,00 1.206,80 

34,00 2 20,10         54,10 €    1.645,54 1.677,10 1.623,00 1.514,80 
34,00 3 49,10         83,10 €    2.527,63 2.576,10 2.493,00 2.326,80 

34,00 4 62,00 96,00 €    2.920,00 2.976,00 2.880,00 2.688,00 

34,00 5 73,90 107,90 €    3.281,96 3.344,90 3.237,00 3.021,20 

34,00 6 79,80 113,80 €    3.461,42 3.527,80 3.414,00 3.186,40 

34,00 7 79,80 113,80 €    3.461,42 3.527,80 3.414,00 3.186,40 

Zusammenstellung - Kurzzeitpflege 

Tagessatz PS 
Gebühr 

PS Tagessatz ges. 

48,50 2 20,10   68,60 

48,50 3 49,10   97,60 

48,50 4 62,00 110,50 

48,50 5 73,90 122,40 

48,50 6 79,80 128,30 

48,50 7 79,80 128,30 

Höhe der Pension 
inkl. Pflegegeld 

bis € 
750,00 

bis € 
1.100,00 

ab € 
1.100,00 

Eigenleistung  
Tagesgast 

€  21,00 €  26,00 €   31,00 

Kostenbeitrag 
Wohnsitzgemeinde 

€  20,00 € 15,00 €   10,00 

Kostenbeitrag 
Landesförderung 

€  20,00 € 20,00 €    20,00 



 
 

Festsetzung von Entgelten für die Benützung von Gemeinde-
einrichtungen und Erbringung von Leistungen 

 

2015 
 

Art/ jeweils pro Stunde  
Gemeindearbeiter einheitlich € 32,70 
Steyr Traktor 125 PS € 41,00 
Kipper € 14,40 
Großer Unimog € 35,90 
Johnston Kehrmaschine € 41,00 
Suchgerät € 15,40 
Verdichter € 15,40 
Kompressor € 35,90 
Betriebsstunde Pritschenwagen Opel € 25,60 
Kl. Bergertraktor € 25,60 
Opel Kasten Bus € 25.60 
Mopedauto Piaggio € 15.40 
Bagger TB045 inkl. Fahrer € 53,30 
Balkenschneider f. Berger Traktor € 20,50 
Balkenmäher Reform € 25,60 
ISEKI-Rasenmähertraktor € 25,60 
STIGA-Mulchmäher € 20,50 
Handrasenmäher € 10,30 
Kilometergeld Gemeindeautos € 0,76 
Kleinwerkzeug (z.B. Motorsäge, Motorsense,  
Hilti, Pumpe, Heckenschere) 

€ 10,30 / Tag 

Verkehrschilder, Absperrungen, Scherengitter € 5,10 / Tag (Pauschale möglich) 
Rednerpult € 10,30 / Veranstaltung, € 50,00 Kaution 
Lautsprecheranlage € 10,30 / Veranstaltung, € 50,00 Kaution 
Bühne 1 Platte (2x1m) € 5,10 / Tag excl. Transport 
 

Räumlichkeiten (ohne Reinigung) 

Art  
Turnhallen Pauschale € 35,00 / Stunde / Saison für Vereine 
Bewegungsraum SPZ € 38,00 / Tag 
Sonstige Räumlichkeiten (Mutterberatung, 
Bibliothek, Klassenräume, Kindergarten) 

€ 38,00 / Tag 

Keller SWH € 1,80 / m²/ Monat 
 

Das Stadtamt wird weiters ermächtigt, bei längeren Ausleihungen 
Pauschalabgeltung zu vereinbaren. 



                   Tarife - Stadthalle Oberndorf 2015

Hallenmiete

Sportveranstaltungen pro Tag � 600,00

Veranstaltungen pro Tag � 850,00

Miete/Tisch � 2,00

Miete Bistrotisch � 2.00

Miete/Sessel � 0,30

Miete Garderobenständer (fahrbar) � 4.00

Miete der mobilen Projektionsleinwand (6 x 4,50 m) � 80,00

Miete der mobilen Projektionsleinwand (3 x 2,30 m) � 40,00

Sonn- und Feiertagszuschlag

Veranstaltungen � 150,00

Sportveranstaltungen � 60,00

Zusatzleistungen

Auf-/Abbau bis 400 Stk. Sessel � 300,00

Je weitere 100 Stk. Sessel � 60,00

 

Auf-/Abbau bis 400 Stk. Sessel +  Tische � 500,00

Je weiter 100 Stk. Sessel + Tische � 85,00

Auf-/Abbau Bühnenelemente � 90,00

Miete  je Bühnenelement (2x 1 m) mit Füsse � 5,00

Reinigung der Stadthalle Montag bis Samstag � 250,00

Reinigung der Stadthalle Sonn- und Feiertag � 400,00



                 Tarife - Aula Hauptschule Oberndorf 2015

Miete

Veranstaltungen pro Tag � 300,00

Miete/Tisch � 2,00

Miete Bistrotisch � 2,00

Miete/Sessel � 0,30

Miete Garderobenständer (fahrbar) � 4,00

Miete der mobilen Projektionsleinwand (6 x 4,50 m) � 80,00

Miete der mobilen Projektionsleinwand (3 x 2,30 m) � 40,00

Sonn- und Feiertagszuschlag

Veranstaltungen � 150,00

Zusatzleistungen

Auf-/Abbau bis 200 Stk. Sessel � 200,00

Je weitere 100 Stk. Sessel � 60,00

 

Auf-/Abbau bis 200 Stk. Sessel +  Tische � 350,00

Je weitere 100 Stk. Sessel + Tische � 85,00

Auf-/Abbau Bühnenelemente � 90,00

Miete  je Bühnenelement � 5,00
1 Element: 2x1 m, Höhe: 60 - 105 cm verstellbar; gesamt 105 m²

Reinigung der Aula Montag - Samstag � 180,00

Reinigung der Aula Sonn- und Feiertag � 300,00



7. Stellenplan 2015 
 
a) Stadtgemeinde 
 
Der Stellenplan – Stadtgemeinde besteht u. a. aus dem Stadtamt, Bauhof, Schulen, Kinder-
gärten und Bibliothek – bleibt gegenüber 2014 unverändert. 
 
Der Stellenplan liegt im Fraktionsordner auf. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Stellenplan 2015 – Allgemein zu beschließen. 
 
 
b) Seniorenwohnhäuser 
 
Der Stellenplan der beiden Seniorenwohnhäuser Oberndorf und Bürmoos bleibt gegenüber 
2014 unverändert. 
 
Der Stellenplan liegt im Fraktionsordner auf. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Stellenplan 2015 – Seniorenwohnhäuser zu 
beschließen. 
 
 
c) Krankenhaus 
 
In der Rahmenvereinbarung zwischen der Stadtgemeinde Oberndorf und der VAMED Ma-
nagement und Service GmbH & Co KG wurde die Personalbeistellung des bei der Stadtge-
meinde Oberndorf im Krankenhaus beschäftigten Personals geregelt. Die Stadtgemeinde 
Oberndorf hat dazu mit der Gemeinnützigen Oberndorfer Krankenhausbetriebs GmbH einen 
Personalbeistellungsvertrag abgeschlossen. Alle mit Stichtag 31.03.2008 bei der Stadtge-
meinde Oberndorf angestellten Mitarbeiter werden weiterhin im Stellenplan der Stadtge-
meinde Oberndorf bis zu ihrer Beendigung des Dienstverhältnisses geführt. Mit der Abteilung 
11 wurde vereinbart, dass zur besseren Übersicht der Stellenplan in den nächsten Jahren in 
seinem ganzen Umfang weitergeführt werden soll. Ausgeschiedene Dienstnehmer bzw. frei 
werdende Dienstposten sind mit N.N. zu kennzeichnen.  
 
Der Stellenplan liegt im Fraktionsordner auf. 
 
Gemäß Rahmenvereinbarung erfolgt die Gehaltsabrechnung der beigestellten Mitarbeiter 
und der im privatrechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter der GOK durch die 
Stadtgemeinde Oberndorf. Dafür erhält die Stadtgemeinde ein vertraglich geregeltes Entgelt 
pro Abrechnung und Mitarbeiter. Ab 01.01.2013 erfolgt auch die Abrechnung der Mitarbeiter 
der Reha-Klinik gegen Entgelt durch die Stadtgemeinde. Ab 01.10.2014 wurden die Kü-
chenmitarbeiter ausgegliedert in die Oberndorfer Catering Betriebs-GmbH. Die Mitarbeiter 
werden weiterhin gegen Entgelt durch die Stadtgemeinde abgerechnet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Stellenplan 2015 – Krankenhaus zu beschlie-
ßen. 



 

 

8. Mittelfristiger Finanzplan 
 

a) Stadtgemeinde Oberndorf 
b) Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 

 
Die Unterlagen zu den o. a. Tagesordnungspunkten werden den Fraktionsvorsitzenden in 
Papierform zur Vorbereitung übermittelt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Beschlussfassung des mittelfristigen Finanz-
planes für die Jahre 2015 - 2019 

 
a) Stadtgemeinde Oberndorf 
b) Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG 

 



9. Internetplattform „Offener Haushalt“ 
 
Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung bietet in Zusammenarbeit mit Bank Austria, 
Österreichischem Städtebund und Österreichischem Gemeindebund mit dem Portal „Offener 
Haushalt“ ein neues Service an.  
Jeder Internet-Nutzer kann über die Adresse www.offenerhaushalt.at die Plattform „Offener 
Haushalt“ aufrufen. 
 
Wesentlich sind drei Bereiche: 
Basisdaten der Gemeinde – statistische Eckdaten der Gemeinde (Einwohner) 
Downloads der Gemeinde – sind die zur Verfügung gestellten Daten (z.B.: Statistik Austria) 
Visualisierung – in verschiedenen Visualisierungsvarianten werden dem Anwender die Daten 
des Gemeindehaushaltes mit Vorschaubildern symbolisiert. 
 
Es stehen folgende Visualisierungen und Übersichten zur Verfügung: 
 
Hauptansicht: Gliederung nach Gruppen, wie Unterricht/Erziehung,   

soziale Wohlfahrt, Straßen und die Querschnittsrechnung als ökonomische 
Gliederung 

 
funktionelle Gliederung: Jahresvergleich in Diagramm- und Tabellenform 
 
wohin fließt der Steuer-Euro: statistisch fließen € 1.000,00 Einnahmen in welche Bereiche  
 
 
Mit der Freischaltung dieser Plattform im Internet wird der breiten Öffentlichkeit, im Sinne 
einer transparenten Haushaltsführung sowie in Erfüllung des Stabiltätspaktes, ein detaillierter 
Überblick über die Finanzen der Stadtgemeinde Oberndorf geboten. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Freischaltung  der Plattform „Offener 
Haushalt“ mit den Finanzdaten der Stadtgemeinde Oberndorf im Internet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



10. Tauschvertrag Tourismusverband betreffend EZ 534 KG 56410 Oberndorf (Gst. 486 
und 1215/5) und Einräumung der Dienstbarkeit des Fruchtgenussrechtes für 
Räumlichkeiten im Bruckmannhaus 
 
Der Tourismusverband Oberndorf ist Eigentümer der Liegenschaft EZ 534 KG 56410 
Oberndorf mit den darin vorgetragenen Grundstücken 486 (im grundbücherlichen Ausmaß 
von 352 m²) und 1215/5 (im grundbücherlichen Ausmaß von 41 m²). Es handelt sich hier um 
ein unbebautes Grundstück welches unbelastet ist.  
 
Die Stadtgemeinde ist Eigentümerin der Liegenschaft EZ 9 KG 56410 Oberndorf mit dem 
darin vorgetragenen Grundstücken 492 (im grundbücherlichen Ausmaß von 368 m²) und 493 
(im grundbücherlichen Ausmaß von 263 m²). Auf der genannten Liegenschaft befindet sich 
das Haus Stille-Nacht-Platz 7 (Bruckmannhaus).  
 
TAUSCH 
  
1. Tauschleistung des TVB:  
 
Der TVB überträgt sohin die Liegenschaft EZ 534, Katastralgemeinde 56410 Oberndorf, 
Bezirksgericht Oberndorf, zu den Bedingungen dieses Vertrages im Tauschweg in das 
Eigentum der Stadtgemeinde und letztere nimmt die Eigentumsübertragung hiermit an.  
 
2. Tauschleistungen der Stadtgemeinde:  
 
a) Dienstbarkeit des Fruchtgenussrechtes (§§ 509 ff. ABGB):  
 

aa) Als Gegenleistung räumt die Stadtgemeinde dem TVB im Tauschweg die 
immerwährende Dienstbarkeit des Fruchtgenusses (§§ 509 ff. ABGB) am im 
Obergeschoss des Hauses 5110 Oberndorf, Stille Nacht-Platz 7, gelegenen Büro im 
Ausmaß von ca. 40,84 m² (vgl. Beilage ./1) und an der im gleichen 
Dienstbarkeitsgegenstand gelegenen und aus der Beilage ./2 ersichtlichen im 
Dachgeschoss gelegenen Lagerfläche im Ausmaß von ca. 53,20 m² ein und bestellt 
die Stadtgemeinde dieses Fruchtgenussrecht dem TVB zur persönlichen 
Dienstbarkeit.  
 
Die Zugänge zum Dienstbarkeitsgegenstand, das Treppenhaus und die vorhandenen 
Sanitärräumlichkeiten – letztere sind aus der Beilage ./3 ersichtlich - werden von den 
Vertragsparteien gemeinsam genutzt.  
Aufgrund des gegenständlich vereinbarten Fruchtgenussrechtes ist der TVB 
berechtigt, die dienstbarkeitsgegenständlichen Räumlichkeiten unter Schonung der 
Substanz zu nutzen. Der TVB ist auch berechtigt, die Dienstbarkeit Dritten zur 
Ausübung zu überlassen. Das Fruchtgenussrecht berechtigt diesen sohin auch, die 
dienstbarkeitsgegenständlichen Räumlichkeiten zu vermieten.  
Das Fruchtgenussrecht erlischt mit einer allfälligen Auflösung des TVB bzw. mit einer 
Einstellung der aktiven Tätigkeit als Tourismusverband.  
Der TVB nimmt diese Dienstbarkeit an. Sie ist ob der EZ 9, Katastralgemeinde 56410 
Oberndorf, auf welcher Liegenschaft das Haus 5110 Oberndorf, Stille Nacht-Platz 7, 
errichtet ist, grundbücherlich sicherzustellen.  
 
bb) Im Falle der Vermietung an Dritte ist der TVB verpflichtet, der Stadtgemeinde den 
künftigen Mieter und die wesentlichen Konditionen der Vermietung (Dauer, Mietzins 
etc.) schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Die Stadtgemeinde ist berechtigt, binnen 30 
Tagen ab Erhalt dieser Mitteilung dem TVB die Vermietung zu untersagen. Diesfalls 
hat die Vermietung an den namhaft gemachten Dritten zu unterbleiben, ohne dass 
dem TVB irgendwelche Ansprüche gegenüber der Stadtgemeinde zustünden. Die 
Stadtgemeinde kann von ihrem Untersagungsrecht insbesondere dann Gebrauch 



machen, wenn der Mieter nicht die Förderung der Oberndorfer Wirtschaft oder des 
Oberndorfer Tourismus bezweckt.  
 
cc) Die Erhaltung im Inneren des Dienstbarkeitsgegenstandes (Einrichtung, 
Bodenbelag, Malerei, Sanitärgegenstände, Armaturen, Lichtschalter und Steckdosen 
ohne Stromleitungen etc.) obliegt ausschließlich dem TVB. Bei gemeinsam genutzten 
Räumlichkeiten werden die Erhaltungskosten im Verhältnis 50 : 50 aufgeteilt.  

 
Im Hinblick auf Erhaltungsmaßnahmen und Reparaturen der Gebäudehülle (Fassade, 
Dach, Fenster, gesamtes Mauerwerk inkl. Innenwände, Estrich etc.) mitsamt der 
Heizungsanlage, Stromanlage, Wasseranlage (ohne Armaturen) vereinbaren die 
Vertragsparteien, dass diese Kosten ausschließlich von der Stadtgemeinde getragen 
werden.  
 
dd) Alle Betriebskosten (zur Definition vgl. §§ 21 ff. MRG) betreffend den 
Dienstbarkeitsgegenstand trägt der TVB. Dies gilt auch für die Kosten der Versorgung 
mit Strom, Telefon, Internet etc. Der TVB wird, soweit dies möglich ist, direkt Verträge 
mit den versorgenden Unternehmen abschließen.  
 
Im Übrigen werden die Betriebskosten verbrauchsbezogen abgerechnet. Bei den 
gemeinsam genutzten Räumlichkeiten werden die Kosten im Verhältnis 50 : 50 
aufgeteilt. Sofern eine Verbrauchsermittlung nicht erfolgt (zB fehlende 
Zähleinrichtungen; Kosten, die die gesamte Liegenschaft betreffen), werden die 
Kosten nach dem Verhältnis der Nutzflächen zwischen dem TVB und der 
Stadtgemeinde aufgeteilt.  
Die Abrechnung der Betriebskosten erfolgt durch die Stadtgemeinde jährlich zum 
Ende eines jeden Kalenderjahres. Sie ist berechtigt, monatlich 
Akontovorschreibungen zu tätigen.  
 
ee) Die vorstehenden Bestimmungen gehen auf allfällige Rechtsnachfolger im 
Eigentum der dienstbarkeitsgegenständlichen EZ 9 über.  

 
b) Sonstiges:  
 

aa) Der TVB kann den aus der Beilage ./4 ersichtlichen Veranstaltungsraum der 
Stadtgemeinde nach vorheriger Absprache je nach Verfügbarkeit kostenlos 
mitbenutzen.  

 
bb) Im Falle der Unbenutzbarkeit des Dienstbarkeitsgegenstandes wird die 
Stadtgemeinde – sofern diese selbst über geeignete freie Räumlichkeiten verfügt - 
dem TVB ein Ausweichobjekt zur Verfügung stellen. Die Bestimmungen zu Pkt. II. 2. 
a) gelten diesbezüglich analog.  
 
cc) Die vorstehenden Rechte des TVB enden gleichzeitig mit dem Fruchtgenussrecht. 
Sie werden grundbücherlich nicht sichergestellt. Die Stadtgemeinde ist aber 
verpflichtet, diese Abreden auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden.  

 
c) Bewertung:  
 
Die Vertragsparteien bewerten das Fruchtgenussrecht im Sinne der bewertungsrechtlichen 
Vorschriften mit monatlich € 500,00, das Recht zur Inanspruchnahme des 
Veranstaltungsraumes mit monatlich € 20,00. 
 
 
 
 



ÜBERGABE  
 
1. Die Übergabe und Übernahme der Tauschgegenstände erfolgt mit der Unterzeichnung 
dieses Vertrages. Mit der tatsächlichen Übergabe gehen Nutzen und Vorteil sowie die 
Wagnis und Gefahr, insbesondere die Verpflichtung zur Bezahlung der mit den 
Tauschgegenständen verbundenen Kosten auf die Vertragsparteien über. Dieser Tag ist 
auch Verrechnungsstichtag für periodenbezogene Abgaben.  
Die mit der Errichtung und der grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages 
anfallenden Kosten, die Gerichtsgebühren, die Verwaltungsabgaben und die 
Grunderwerbssteuer sind von der Stadtgemeinde zu tragen.  
 
Der TVB trägt die Rechtsgeschäftsgebühren für das eingeräumte Fruchtgenussrecht. Dieser 
trägt auch die im Hinblick auf den Veräußerungsvorgang anfallende Immobilienertragssteuer.  
 
Der Vertragsentwurf samt Beilagen liegt im Fraktionsordner auf.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Abschluss einen Tauschvertrages, laut 
Entwurf von Dr. Günther Ramsauer vom 21.11.2014, mit dem Tourismusverband 
Oberndorf betreffend der Liegenschaft EZ 534 KG 56410 Oberndorf und Einräumung 
der immerwährenden Dienstbarkeit des Fruchtgenusses für den Tourismusverband 
Oberndorf auf der Liegenschaft EZ 9 KG 56410 Oberndorf (Grundstücke 492 und 493) 
– Bruckmannhaus, Stille-Nacht-Platz 7, 5110 Oberndorf.  



11. Vereinbarung mit dem Tourismusverband zur Nutzung des Wasserturms 
 
 
I. VORBEMERKUNGEN  
 
Die Stadtgemeinde Oberndorf bei Salzburg hat aufgrund des 
Gemeindevertretungsbeschlusses vom 10.07.1987 bzw. der Vereinbarung vom gleichen Tag 
dem TVB Räumlichkeiten im Wasserturmhäuschen mietfrei zur Verfügung gestellt. Die 
Vereinbarung vom 10.07.1987 wurde von der Stadtgemeinde gekündigt.  
 
Im Zuge des am heutigen Tag abgeschlossenen Tauschvertrages wird die Stadtgemeinde 
dem Tourismusverband Oberndorf (TVB) ein Fruchtgenussrecht an Räumlichkeiten im Haus 
5110 Oberndorf, Stille-Nacht-Platz 7, einräumen.  
 
II. VEREINBARUNG  

 
1. Die Vertragsparteien halten fest, dass der TVB die Räumlichkeiten im Haus 5110 
Oberndorf, Stille Nacht-Platz 7, voraussichtlich mit 01.01.2018 beziehen wird. Voraus-
setzung hierfür ist die Räumung dieser Büroräumlichkeiten durch die Stadtgemeinde, die von 
dieser derzeit bis zur Fertigstellung des neuen Stille Nacht-Bezirkes für das Stille Nacht-
Museum genutzt werden.  
 
2. Nach dem erfolgten Umzug des TVB in die Büroräumlichkeiten im Haus Stille Nacht-Platz 
7 endet das Nutzungsrecht an den Räumlichkeiten im Wasserturmhäuschen. Der TVB 
verpflichtet sich sohin, die derzeit genutzten Räumlichkeiten im Wasserturmhäuschen zu 
räumen und der Stadtgemeinde geräumt zu übergeben.  
 
3. Für die Zeit, in der der TVB die Räumlichkeiten im Haus Stille Nacht-Platz 7 aufgrund der 
beschriebenen Umstände nicht nutzen kann, gilt Punkt II. 2. b) bb) des Tauschvertrages. 
Darüber hinaus stehen dem TVB keine sonstigen Ansprüche gegenüber der Stadtgemeinde 
zu.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Abschluss einer Vereinbarung mit dem 
Tourismusverband Oberndorf wie im Amtsbericht festgehalten.  



12. Haftungsübernahme für den Tourismusverband Oberndorf 
 
Der Tourismusverband Oberndorf wird für den Finanzierungsbeitrag zur Förderung des 
Vorhabens „Stille Nacht Museumsbezirk“ ein Darlehen in der Höhe von € 200.000,- 
aufnehmen. Derzeit läuft die Ausschreibung des Darlehens. Zur Verbesserung der 
Darlehenskonditionen ersucht der Tourismusverband um Übernahme der Haftung durch die 
Stadtgemeinde Oberndorf.  
 
Nach Rücksprache mit dem Amt der Salzburger Landesregierung Abteilung 11 
(Gemeindeaufsicht) kann die Stadtgemeinde eine Haftung für einen Kredit des 
Tourismusverbandes grundsätzlich übernehmen. Die Haftungserklärung muss zur 
aufsichtbehördlichen Bewilligung an das Amt der Salzburger Landesregierung übermittelt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf grundsätzliche Beschlussfassung der 
Haftungsübernahme für einen Kredit des Tourismusverbandes Oberndorf in der Höhe 
von € 200.000,-  zur Finanzierung der Förderung für das Vorhaben „Stille Nacht 
Museumsbezirk“. Nach erfolgter Ausschreibung ist das Darlehen bzw. die 
Haftungserklärung im konkreten vorzulegen und Bedarf einer eigenen 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.  



13. Fördervereinbarung mit den Tourismusverband Oberndorf betreffend „Stille Nacht 
Museumsbezirk“ 
 
Mit dem Tourismusverband Oberndorf, als Fördergeber, soll eine Fördervereinbarung zur 
Teilfinanzierung des Vorhabens „Stille Nacht Museumsbezirk“, im Hinblick auf die 200 Jahr 
Feier von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ im Jahr 2018, abgeschlossen werden. Basis des 
Projektes ist die Grundlagenkonzeption zur touristischen Vermarktung von Stille Nacht aus 
den Jahren 2009 bis 2010, sowie die in der Folge erstellte Machbarkeitsstudie, insbesondere 
die aus dem Jahr 2012 stammende Phase II, welche in erster Linie den alten Pfarrhof und 
die dazu notwendige Infrastruktur betreffen. Neben den notwendigen baulichen 
Umsetzungsmaßnahmen wurde im Dezember 2013 weiters ein Konzept zur inhaltlichen 
Aufbereitung und musealen Gestaltung der Räumlichkeiten im alten Pfarrhof erarbeitet, 
welches als zukünftiges Stille-Nacht-Museum fungieren soll. 
 
In der Gemeindevertretungssitzung vom 23.07.2014 wurden die Architektin Dipl. Ing Heide 
Mühlfellner und Mag. Helene Zimmerebner mit den jeweiligen Planungsleistungen 
beauftragt.  
 
Umsetzungspaket, Kostenschätzung und Finanzierung, Bauzeitplan 
 

1. Umsetzungspaket 
 
Das Umsetzungspaket der geplanten Maßnahmen beinhaltet folgende Bereiche: 
 

 Sanierung und Revitalisierung des Alten Pfarrhofes 
 Neuerrichtung von WC-Anlagen mit Infopoint 
 Errichtung eines Palaverhauses 
 Museumsgestaltung im Alten Pfarrhof 

 
2. Kostenschätzung und Finanzierung 

 
Die Kostenschätzung der Stadtgemeinde Oberndorf vom 16.06.2014, basierend auf der 
Kostenermittlung von Architektin Mühlfellner vom 16.04.2014, ergibt inklusive 
Museumsgestaltung derzeitig geschätzte Gesamtkosten in der Höhe von € 2.305.484,82.  

 
Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch Förderbeiträge des Landes, der 
Stadtgemeinde Oberndorf und des Tourismusverbandes Oberndorf und teilt sich wie folgt 
auf: 

 
Tourismusverband Oberndorf    €    200.000.- 
Stadtgemeinde Oberndorf     €    500.000.- 
Zwischensumme 1                €    700.000.- 

 
GAF        € 1.000.000.- 
Tourismusförderungsfonds     €    100.000.- 
Wirtschaftsförderung – Tourismusförderbudget  €    100.000.- 
Wirtschaftsförderung – Salzburg Anleihe   €    400.000.- 
Zwischensumme 2      € 1.600.000.- 
 
Gesamtsumme       € 2.300.000.- 

 
Bauzeitplan 

 
Der vorläufige Bauzeitplan sieht die Umsetzung der Maßnahmen im folgenden Zeitraum 
vor: 
 



 Planung, Ausschreibung 
und behördliche Bewilligungen          September 2014 bis Juni 2015 

 Bauphase                      Juli 2015 bis März 2016 
 Museumseinrichtung                                       März 2016 bis Juni 2016 
 Fertigstellung                                                                    Ende Juli 2016 

 
 
Förderung durch den Tourismusverband Oberndorf 
 
Der Tourismusverband Oberndorf erklärt sich bereit, der Stadtgemeinde Oberndorf eine 
touristische Förderung zur Umsetzung des Projektes „Stille Nacht Museumsbezirk“ in Form 
einer einmaligen, nicht rückzahlbaren Förderung in der Höhe von 
€ 200.000.- zu gewähren. 
 
Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt auf das Konto 
 
Volksbank Oberndorf 
IBAN: AT89 4448 0000 0000 2623 
BIC: VOBOAT21XXX 
 
lautend auf Stadtgemeinde Oberndorf bis spätestens 30.06.2015. 
 
Die Stadtgemeinde Oberndorf verpflichtet sich, nach Vorliegen der Endabrechnung des 
Gesamtprojektes die ordnungsgemäße Verwendung der Förderung der Fördergeberin 
nachzuweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Abschluss einer Fördervereinbarung mit dem 
Tourismusverband Oberndorf, als Fördergeber, in der Höhe von € 200.000,- zur 
Umsetzung der Neugestaltung des „Stille Nacht Museumbezirk“ im Hinblick auf die 
200 Jahr Feier von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ im Jahr 2018.  
 



14. Fördervereinbarung mit dem Land Salzburg betreffend „Stille Nacht 
Museumsbezirk“  
 
Zwischen dem Land Salzburg, vertreten durch das Amt der Salzburger Landesregierung, 
Abteilung 1, Wirtschaft, Forschung und Tourismus, als Förderungsgeber und der 
Stadtgemeinde Oberndorf, Untersbergstraße 25, 5110 Oberndorf, vertreten durch Herrn 
Bürgermeister Peter Schröder, als Förderungsnehmer soll eine Fördervereinbarung im 
Hinblick auf das Projekt „Stille Nacht Museumsbezirk“ abgeschlossen werden.  
 

1. Gegenstand der Förderungsvereinbarung 
 
1.   Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Teilfinanzierung des Vorhabens „Stille    
      Nacht Bezirk Oberndorf“  wie es im Förderungsantrag vom 18. März 2014    
      inklusive Beilagen und Ergänzungen dargestellt ist, der einen integrierten  
      Bestandteil dieser Förderungsvereinbarung darstellt. Die geplanten Projektkosten  
      belaufen sich auf rund € 2,3 Mio.    
 

2.   Grundlage für die Gewährung der Förderung ist die „Allgemeine Richtlinie für  
      die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg“ sowie das      
      Schreiben von Herrn LH Dr. Wilfried Haslauer vom 29. Jänner 2014.  

3.   Die Projektumsetzung ist von 1. Jänner 2014 bis  31. Dezember 2016 geplant. 
 

4.   Gefördert wird die Umsetzung der folgenden Maßnahmen durch den  

      Förderungsnehmer: Insbesondere Neukonzeption, Sanierung und Adaptierung  

      Pfarrhof inkl. Ausstellung, Palaverhaus, Zufahrt sowie WC-Anlagen im Rahmen  

      von „Stille Nacht“. 
 

2. Art und Höhe der Förderung 

 

1. Der Förderungsgeber gewährt dem Förderungsnehmer nach Maßgabe der 

nachstehenden Bestimmungen eine Förderung in Form eines Zuschusses in Höhe von 

bis zu € 500.000,-. Sollten die nachgewiesenen förderbaren Kosten unter den in dieser 

Vereinbarung festgelegten bzw. nachzuweisenden Kosten liegen bzw. von anderen 

Förderungseinrichtungen Förderbeiträge bereitgestellt worden sein (zB Leader-, Kultur-, 

EU-Fördermittel – nicht umfasst sind geringfügige (Sach)Spenden) wird die Förderung 

aliquot gekürzt. 

 

2. Als förderbar können nur Kosten anerkannt werden, die nach dem 1. Jänner 2014 und 

innerhalb der Projektumsetzung angefallen sind. 
 
Anmerkung:  
 
Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch Förderbeiträge des Landes, der 
Stadtgemeinde Oberndorf und des Tourismusverbandes Oberndorf und teilt sich wie folgt 
auf: 
 
Tourismusverband Oberndorf    €    200.000.- 
Stadtgemeinde Oberndorf     €    500.000.- 
Zwischensumme 1      €    700.000.- 
 



GAF       € 1.000.000.- 
Tourismusförderungsfonds    €    100.000.- 
Wirtschaftsförderung – Tourismusförderbudget €    100.000.- 
Wirtschaftsförderung – Salzburg Anleihe  €    400.000.- 
Zwischensumme 2     € 1.600.000.- 
 
Gesamtsumme      € 2.300.000.- 
 
Die in der Fördervereinbarung festgeschriebenen € 500.000.- sind die Beträge aus der 
Wirtschaftsförderung – Tourismusförderbudget und Wirtschaftsförderung – Salzburg Anleihe.  
 

3. Förderungsbedingungen 
 

1. Der Förderungsnehmer verpflichtet sich, das geförderte Vorhaben vereinbarungsgemäß 

zu realisieren. Bei der Durchführung des geförderten Vorhabens sind die Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten. Die Förderung ist 

nur für den Zweck zu verwenden, für den sie gewährt wurde. 

 

2. Der Förderungsnehmer hat dem Förderungsgeber sämtliche nachstehend angeführten 

Ereignisse unverzüglich und aus eigener Initiative anzuzeigen: 

2.1. Umstände, die eine Abänderung gegenüber dem Förderungsantrag oder der 

gegenständlichen Vereinbarung bedeuten (z.B.: Einstellung des Betriebes, 

Änderung des Projektinhaltes, Inanspruchnahme zusätzlicher Förderungen), 

2.2. Umstände, die Ziele, Inhalte und Effekte des geförderten Vorhabens gefährden 

könnten, 

2.3. gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Förderungsgegenstand, 

2.4. drohende Zahlungsunfähigkeit, 

2.5. Änderungen in der Kooperation mit anderen Förderungsgebern für das 

gegenständliche Vorhaben, 

2.6. Umstände, die einen Rückzahlungsgrund nach dieser Vereinbarung betreffen. 
 

3. Der Förderungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die förderbaren Projektkosten 

sowie die erhaltene Förderung in seiner Buchhaltung eindeutig nachvollziehbar sind.  

 

4. Der Förderungsnehmer verpflichtet sich, über den Anspruch aus der gewährten 

Förderung nicht durch Abtretung, Anweisung oder Verpfändung zu verfügen. Verstößt 

der Förderungsnehmer gegen diese Verpflichtung, so ist diese Verfügung gegenüber 

dem Förderungsgeber unwirksam.  
 

5.    Der Förderungsnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, 
insbesondere in sämtlichen Veröffentlichungen (Broschüren, Folder, Internetauftritten 
etc.), die das geförderte Vorhaben betreffen, in geeigneter Weise auf die Förderung 
durch den Förderungsgeber hinzuweisen und das entsprechende Logo des Landes 
Salzburg zu verwenden. 

 
6.    Bei der Bewerbung des förderungsgegenständlichen Tourismusstandortes bzw. 

Projektes ist vom Förderungsnehmer die Salzburger Land Tourismus GmbH 
einzubeziehen. 

 
 



 
 
7.    Weiters ist nach Maßgabe des Baufortschritts im Jubiläumsjahr 2016 der 

Themenkomplex 2016/Oberndorf-Laufen im Stille Nacht Bezirk Oberndorf, vorzugsweise 
im neu sanierten Pfarrhof, und im Einvernehmen mit der Salzburg 20.16 GmbH (aktuell 
in Gründung) zu berücksichtigen. 

 
4. Prüfungsrechte und Kontrolle 

 

1. Der Förderungsnehmer verpflichtet sich, dem Förderungsgeber sowie den Organen und 

Beauftragten des Landes Salzburg und dem Salzburger Landesrechnungshof Einsicht in 

die Bücher und Belege sowie in sonstige mit dem geförderten Vorhaben in 

Zusammenhang stehende Unterlagen zu gewähren, wobei über die Relevanz der 

Unterlagen das Prüforgan entscheidet, auf Verlangen ergänzende Unterlagen 

vorzulegen und Besichtigungen an Ort und Stelle zu gestatten.  

 

2. Der Förderungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche das geförderte Vorhaben und seine 

Finanzierung betreffende Unterlagen und Belege sieben Jahre ab dem Ende des Jahres 

der Auszahlung der gesamten Förderung sicher und geordnet aufzubewahren. Zur 

Aufbewahrung können grundsätzlich auch eigene Bild- und Datenträger verwendet 

werden, wenn die vollständige, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und überprüfbare 

Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. In diesem 

Fall ist der Förderungsnehmer verpflichtet, auf seine Kosten alle Hilfsmittel zur 

Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Bücher, Belege und sonstigen 

Unterlagen lesbar zu machen und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare 

dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei der Erstellung von dauerhaften 

Wiedergaben diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. Diese 

Aufbewahrungspflichten bleiben für die oben angeführte Dauer ungeachtet des 

Vertragsendes aufrecht. 

 
5. Berichtspflichten 

 

1. Der Förderungsnehmer hat über die Durchführung des geförderten Vorhabens unter 

Vorlage eines unterzeichneten Verwendungsnachweises zu berichten. Dabei sind die 

seitens des Förderungsgebers bereitgestellten Formulare zu verwenden. 

Der Förderungsnehmer hat folgende Unterlagen beizubringen: 
1.1. Die Auszahlung der Jahrestranchen 2014 und 2015 in Höhe von jeweils bis 

zu € 250.000,- kann gegen entsprechenden Belegnachweis erfolgen 

(Rechnungen und Zahlungsbelege).  

1.2. Die Förderung kann in aliquoten Teilbeträgen ausbezahlt werden, jeweils 

nach Vorlage und Prüfung eines ordnungsgemäßen (Teil-) 

Verwendungsnachweises.  

1.3. Weiters ist in der Abrechnung der aliquote Anteil des GAF und der 

Eigenanteil der Stadtgemeinde Oberndorf darzustellen. 

 
2.    Die Fertigstellungsmitteilung und Gesamtabrechnung ist bis 31. Dezember 2016 

vorzulegen.  



 
6. Auszahlung der Förderung 

 

1. Der Förderungsgeber wird die Förderung nach Rechtskraft dieser Vereinbarung sowie 

nach Vorlage und Prüfung eines ordnungsgemäßen Verwendungsnachweises in zwei 

gleich hohen Tranchen in den Jahren 2014 und 2015 auf folgendes vom 

Förderungsnehmer bekannt gegebene Konto veranlassen: 

 

Empfänger: Stadtgemeinde Oberndorf 

Bank: Volksbank Oberndorf 

IBAN: AT89 4448 0000 0000 2623 

BIC: VOVOAT21XXX 

 

2. Der Förderungsgeber behält sich das Recht vor, die Auszahlung der Förderung 

aufzuschieben, wenn und solange Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße 

Umsetzung des geförderten Vorhabens nicht gewährleistet erscheinen lassen. Mit der 

Auszahlung der Förderung erfüllt der Förderungsgeber seine aus dieser Vereinbarung 

resultierenden Verpflichtungen. Weitere Ansprüche des Förderungsnehmers gegenüber 

dem Förderungsgeber bestehen nicht. 

 
7. Einstellung und Rückzahlung der Förderung 

 

1. Die zuerkannte Förderung wird eingestellt (d.h. der Anspruch auf noch nicht geleistete 

Teilzahlungen entfällt) und bereits erhaltene Förderungsbeiträge sind vom 

Förderungsnehmer über Aufforderung durch den Förderungsgeber unverzüglich 

rückzuerstatten, wenn 

1.1. zur Erlangung der Förderung über wesentliche Umstände des geförderten 

Vorhabens unvollständige oder falsche Angaben gemacht wurden, oder 

1.2. das geförderte Vorhaben nicht vereinbarungsgemäß umgesetzt wird bzw. der 

Förderungsgeber über Änderungen in der Umsetzung nicht informiert wird, oder 

1.3. (Teil-)Verwendungsnachweise und Auskünfte nicht oder nicht rechtzeitig 

vorgelegt bzw. erteilt werden oder Überprüfungen nicht ermöglicht und Auskünfte 

nicht erteilt werden, sofern eine schriftliche Mahnung unter Setzung einer 

angemessenen Nachfrist erfolglos geblieben ist, oder 

1.4. über das Vermögen des Förderungsnehmers vor dem ordnungsgemäßen 

Abschluss des geförderten Vorhabens ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

abgewiesen wird oder der Betrieb des geförderten Unternehmens auf Dauer 

eingestellt wird oder 

1.5. sonstige in dieser Förderungsvereinbarung festgelegten Förderungsbedingungen 

und Verpflichtungen des Förderungsnehmers nicht eingehalten werden, oder 

1.6. dies aufgrund des EU-Beihilfenrechts erforderlich ist.  

 

2. Der zurückzuzahlende Betrag wird vom Tag der Auszahlung an in der Höhe von 4 % 

über dem zum Zeitpunkt der Rückforderung geltenden Basiszinssatz der 



Österreichischen Nationalbank pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode 

verzinst. 
 

8. Datenschutz 

 

1. Der Förderungsnehmer erklärt sich im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 (BGBl Nr. 

165/1999 in der jeweils geltenden Fassung) damit einverstanden, dass alle im 

Förderungsantrag enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung 

anfallenden personenbezogenen Daten durch den Förderungsgeber und dessen 

Beauftragte automationsunterstützt verarbeitet und dem Rechnungshof, dem Salzburger 

Landesrechnungshof, den mit der Förderung oder Beihilfenaufsicht befassten 

Dienststellen des Landes, des Bundes und gegebenenfalls Organen der Europäischen 

Union unter Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen übermittelt werden 

können.  

 

2. Der Förderungsnehmer stimmt weiters zu, dass sein Name und seine Anschrift sowie 

Verwendungszweck und Höhe der Förderung im Subventionsbericht des Amtes der 

Salzburger Landesregierung sowie im Internet veröffentlicht und gegebenenfalls für 

andere Zwecke, wie etwa für das EU-Berichtwesen, verwendet werden können. 

 
9. Schlussbestimmungen 

 

1. Diese Vereinbarung wird in zweifacher Ausfertigung errichtet, wobei jeder 

Vertragspartner eine Ausfertigung erhält. 

 

2. Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Schriftform.  

 

3. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragspartner in Rechtskraft 

und bleibt bis zum Ende der Aufbewahrungspflicht des Förderungsnehmers für die 

Dauer von sieben Jahren aufrecht.  

 

4. Sämtliche Verpflichtungen des Förderungsnehmers aus dieser Vereinbarung gehen auf 

allfällige Rechtsnachfolger vollinhaltlich über. 

 

5. Für sämtliche Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung 

unterwerfen sich die Vertragspartner der Gerichtsbarkeit des jeweils sachlich 

zuständigen Gerichtes mit Sitz in der Stadt Salzburg. Die Vertragspartner verzichten auf 

einen etwaigen anderen Gerichtsstand. 
 

6. Allfällige mit der Errichtung und Durchführung dieser Vereinbarung verbundene Kosten, 

Abgaben oder Gebühren werden vom Förderungsnehmer getragen. 
 
Beim Gemeindeausgleichsfond (GAF) und beim Tourismusförderungsfond wurden ebenfalls 
Förderanträge gestellt.  



 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Abschluss einer Fördervereinbarung mit dem 
Land Salzburg zur Teilfinanzierung des Vorhabens „Stille Nacht Museumsbezirk“ für 
das Jahr 2018 in der Höhe von € 500.000,- wie oben ausgeführt.  



15. Gemeinsame Resolution der Städte Oberndorf und Laufen betreffend 
Freihandelsabkommen TTIP  
 
In der gemeinsamen Sitzung der Stadt Laufen und der Stadtgemeinde Oberndorf am 
30.09.2014 wurde ein Antrag auf eine gemeinsame Resolution der Städte Laufen und 
Oberndorf betreffend Freihandelsabkommen TTIP gestellt.  
 

Sach-/Rechtslage und Begründung: 
TTIP  – Transatlantic Trade and Investment Partnership (EU / USA) 
CETA  – Comprehensive Economic and Trade Agreement) (EU / Kanada) 
TiSA  – Trades  in Services Agreement – multilaterales Dienstleistungsabkommen 
 
Es gibt verschiedene Aspekte, von denen wir als Kommunen direkt betroffen wären: 
 
 
1. Demokratie und Transparenz - Transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP                 
    (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
 
Derzeit finden zwischen der EU und den USA Geheimverhandlungen zum Transatlantischen 
Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zugang zu den Dokumenten haben hingegen 600 
Vertreter von Großkonzernen. Nicht einmal die EU-Abgeordneten haben uneingeschränkten 
Zugang zu den Dokumenten. Und obwohl Städte und Kommunen direkt betroffen sind, 
werden die kommunalen Spitzenverbände (Städte- und Gemeindetag sowie Landkreistag) 
nicht in die Verhandlungen eingebunden. Dies entspricht nicht unserem Verständnis von 
Demokratie. Vielmehr muss die Einbeziehung in die Verträge so frühzeitig erfolgen, dass die 
kommunale Gestaltungsmöglichkeit gegeben ist. Daher fordern wir einen vollständigen 
Einblick in alle Verhandlungsdokumente, sowie die Einbeziehung in die Verhandlungen. Dies 
fordern wir für TTIP, CETA und TiSA. 
 
2. Investitionsschutz für Konzerne 
 
Dieser Punkt betrifft sowohl TTIP, wie auch CETA. TiSA enthält nach bisherigem 
Wissensstand keinen Investorenschutz. Internationale Konzerne erhalten ein 
Sonderklagerecht gegen demokratisch beschlossene Gesetze. Zwischen Staaten mit 
funktionierenden Rechtssystemen ist eine Investitionsschutzklausel überflüssig. Vielmehr 
stellen "private Schiedsgerichte" ein Parallelrechtssystem dar, das grundlegende Prinzipien 
des Rechtsstaates unterläuft und Konzerne mächtiger macht als demokratisch gewählte 
Regierungen. Da sogar die Beschlüsse von Kommunen Anlass für solche Klagen sein 
können, würde dies dazu führen, dass wir uns in vorauseilendem Gehorsam, bei jedem 
unserer Beschlüsse überlegen müssten, ob dieser eventuell die Gewinnerwartung eines 
Konzerns schmälern würde und somit eine Klage gegen den Staat, aber auch uns als 
Kommune nach sich ziehen könnte. Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren die 
Anzahl der Investor-Staat-Klagen sprunghaft angestiegen ist, stellen wir uns die Frage, wie 
viele solcher Klagen sich ein Staat, eine Stadt oder eine Gemeinde leisten kann? Wer 
bezahlt? Der Bund, die Stadt oder die Gemeinde? Einen solchen Eingriff in unsere 
kommunale Entscheidungshoheit lehnen wir ab! 
 
3. Kommunale Daseinsvorsorge, öffentliches Beschaffungswesen, 
Dienstleistungssektor und Kommunale Selbstverwaltung 
 
Kommunale Daseinsvorsorge (z.B. Wasserver- und Abwasserentsorgung, Energie) 
Da bei diesen Arten von Handelsabkommen typischerweise die Regeln zum 
grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen und der Schutz ausländischer 
Investoren im Fokus stehen, ist zu befürchten, dass sie sich negativ auf die 



Organisationshoheit der Kommunen und die kommunale Handlungsautonomie auswirken. 
Öffentliches Beschaffungswesen (in den USA schon weitgehend privatisiert) TTIP und CETA 
würden die kommunale Organisationsautonomie gefährden. Mittelständische Unternehmen 
vor Ort dürften nicht mehr bevorzugt werden. Dadurch käme es zu einer Minderung der 
Gewerbesteuereinnahmen und einer Schwächung der lokalen Unternehmen.  
 
 
 
Dienstleistungssektor (z.B. Bauwesen, Transportwesen, Gesundheit, soziale 
Dienstleistungen) 
Immer mehr Bereiche des öffentlichen Dienstleistungssektors werden zum "allgemeinen 
wirtschaftlichen Interesse" deklariert. Dadurch werden die Gebietskörperschaften 
gezwungen, diese, gemäß einer "Marktzugangsverpflichtung", im Wettbewerbsverfahren 
(künftig weltweit?) auszuschreiben. Das Gemeinwohl, so wie wir es definieren – ausgerichtet 
an der Lebensqualität unserer Mitmenschen muss in diesen sensiblen Bereichen weiterhin 
im Vordergrund stehen. 
 
Kommunale Selbstverwaltung 
Obwohl die EU laut Lissabon-Vertrag und gemäß Subsidiaritätsprinzip nicht in die 
kommunale Selbstverwaltung eingreifen darf, duldet unsere Bundesregierung mit den 
Verträgen diesen Gesetzesübertritt und befördert ihn sogar noch. Anmerkung: Bei TiSA 
handelt es sich um ein "Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen". Der Bereich des 
Beschaffungswesens ist nicht Teil der Verhandlungen. 
 
4. Positivlisten-Ansatz / Negativlisten-Ansatz 
 
Es gibt zwei Modelle der Liberalisierung: 
Der Positivlisten-Ansatz besagt, dass nur die Bereiche der kommunalen 
Daseinsvorsorge/des Dienstleistungsbereiches der Liberalisierungspflicht unterliegen, die 
ausdrücklich in die Liste der Zugeständnisse aufgenommen werden. Beim Negativlisten-
Ansatz hingegen sind alle Bereiche von den Liberalisierungsverpflichtungen des 
Abkommens erfasst, die nicht ausdrücklich ausgenommen sind. Es ist zu befürchten, dass 
TTIP, CETA und TiSA einen sog. Negativlisten-Ansatz verfolgen. 
 
5. Stillstandsklausel und Ratchet-Klausel 
 
Alle drei Handelsabkommen enthalten sowohl die Stillstands-, wie auch die Ratchetklausel. 
Die Stillstandsklausel legt fest, dass nach Einigung auf einen Status der Liberalisierung 
dieser nie wieder angehoben werden darf. Die Ratchetklausel besagt, dass ein staatliches 
Unternehmen, wie etwa Stadtwerke, das einmal von einem privaten Investor gekauft wurde, 
niemals wieder rekommunalisiert werden darf. Es hat sich in jüngster Vergangenheit gezeigt, 
dass - aus guten Gründen - zahlreiche Privatisierungen öffentlicher Güter wieder in die 
öffentliche Hand zurückgeführt wurden. Daher lehnen wir solche "Endgültigkeitsklauseln" ab. 
Vielmehr ist zu beanstanden, dass keine generelle Austrittsklausel formuliert wurde. 
 
6. Living Agreement und Rat für Regulatorische Kooperation 
 
Im Oktober 2013 hielt EU-Handelskommissar Karel de Gucht eine Rede in Prag, in der er 
vorschlug, 
TTIP solle einen regulatorischen Kooperationsrat einrichten (1). Die EU-Kommission plant 
nun in der Tat die Etablierung eines "Regulierungsrates", in dem EU- und US-Behörden mit 
Konzern-Lobbyisten zusammenarbeiten, um Regulierungsmaßnahmen zu diskutieren und 
gegebenenfalls Standards zu lockern. Die Beteiligung Kommunaler Spitzenverbände ist nicht 
vorgesehen (2). In einer Rede am Aspen Institute in Prag (1) bezeichnete Karel de Gucht 
das Abkommen darüber hinaus als "lebendes Abkommen", was nichts anderes bedeutet, als 
dass sich die Verhandlungspartner auf ein allgemeines Rahmenabkommen einigen und die 



Details (z.B. Absenkung der Standards) dann in einem Ausschuss (im Nachhinein) 
weiterverhandeln. All dies geschieht am Europaparlament vorbei und entzieht sich dadurch 
jeglicher demokratischen Kontrolle. Anmerkung: Sowohl TTIP, wie auch CETA sollen 
"lebende Abkommen" werden und einen "Regulierungsrat" erhalten. Nach bisherigem 
Wissensstand sind diese beiden Punkte nicht Teil der Verhandlungen bei TiSA. 
 
Weitere Informationen zum Thema können auch der beiliegende Broschüre „TTIP vor Ort“ 
(Anlage 3) entnommen werden. 
 
Für Vereinbarungen, die derart weitreichend in die Staatliche und Kommunale 
Regulierungshoheit eingreifen bedarf es Standards der Transparenz und der 
demokratischen Legitimation, auch wenn es sich um internationale Abkommen 
handelt. Deswegen fordern wir die Einbeziehung der Öffentlichkeit, sowie eine 
sofortige Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände. Aus den genannten Gründen 
lehnen wir diese "neue Generation" von Handelsabkommen ab und setzen uns bei den 
entscheidenden Stellen dafür ein, die Abkommen in der derzeit bekannten Form 
abzulehnen. Darüber hinaus appellieren wir an andere Mitglieder des Salzburger 
Gemeindeverbandes, des Österreichischen Gemeindebundes und des 
Österreichischen Städtebundes, ebenso zu verfahren.  
 
(1) (http De Gucht, Karel 2013: Transatlantic Trade and Investment Partnership – Solving the 
Regulatory Puzzle, Rede beim Aspen Institute Prag, 10. Oktober 2013) 
(2) (European Commission 2013: TTIP: Cross-Cutting disciplines and institutional provisions. 
Position paper – Chapter on Regulatory Coherence, 
http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip-regulatory-coherence-2-12-2013.pdf) 
 
Die Resolution der Stadtgemeinde Oberndorf wird dem Amtsbericht als Anlage beigelegt. Im 
Fraktionsordner liegen weiters die von der Stadt Laufen übermittelten Unterlagen auf.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Bei den derzeit verhandelten "Freihandelsabkommen" TTIP, CETA und TiSA handelt 
es sich um eine "neue Generation" von bi- und multilateralen Handelsverträgen, die 
eine Machtverschiebung zum Ziel haben, weg von demokratisch gewählten Politikern, 
hin zu multinationalen Konzernen. Diese Art von Verträgen stellt einen massiven 
Eingriff in unsere kommunale Gestaltungshoheit und unsere kommunale 
Selbstverwaltung dar. Die Gemeindevertretung der Stadtgemeinde Oberndorf lehnt 
TTIP, CETA und TiSA in der derzeit bekannten Form ab.  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, diese ablehnende Haltung 
  

 gegenüber dem Salzburger Gemeindeverband, dem Österreichischen 
Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund auszudrücken,  

 den Mandatsträgern und Mandatsträgerinnen im Europäischen Parlament, im 
Bund und im Land bekannt zu geben und sie aufzufordern, den Abkommen in 
der derzeit bekannten Form nicht zuzustimmen  

 dem Bundeskanzler und dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft gegenüber zum Ausdruck zu bringen,  

 die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen. 

Bezüglich des Freihandelsabkommens TTIP beschließt die Gemeindevertretung der 
Stadtgemeinde Oberndorf die beiliegende Resolution  (Anlage - Stand 03.11.2014). 
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Resolution 
(Stand 03.11 2014) 

 
 
 

Die Stadtgemeinde Oberndorf 
 

fordert 
 

die Salzburger Landesregierung und die österreichische Bundesregierung auf, 
 

die kommunale Belange, die Bürgerrechte und die Sicherung der bisher erreichten Standards 
in Bezug auf das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA zu schützen oder zu 

erweitern. 
 
 
 

Einleitung 
 
Eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) könnte die Kooperation der beiden 
größten Wirtschaftsräume der Welt auf vielen Feldern verstärken. Neben der Beseitigung von Zöllen 
sollen vor allem sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse abgebaut und Regeln vereinheitlicht 
werden. Sofern es zustande kommt, wäre TTIP das größte und umfassendste Handelsabkommen 
weltweit. Es würde sich stark auf die Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auswirken. Die EU ist der bedeutendste Handelspartner der USA. Zusammen machen die EU 
und die USA fast 50 Prozent der Weltproduktion sowie ein Drittel des Waren- und 
Dienstleistungshandels aus. Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der 
EU und den USA soll erhebliche Wachstums- und Beschäftigungseffekte erzielen und neuen Schwung 
für Wirtschaft und Arbeitsmarkt bringen. 
 

Ausgangslage 
 
Grundlage dieser Verhandlungen ist ein vom Europäischen Rat erteiltes Mandat, welches jedoch nicht 
veröffentlicht wird. Nach Abschluss der Verhandlungen müssen das Europäische Parlament und der 
Rat dem Vertragstext des Abkommens im Ganzen zustimmen oder ihn ablehnen. Nach Abschluss des 
Freihandelsabkommens wird dieses für die Mitgliedstaaten bindend. Damit wird es 
Anwendungsvorrang vor dem europäischem Sekundärrecht, wie beispielsweise Verordnungen und 
Richtlinien, sowie nationalem Recht haben. Dieses rechtliche Gewicht des Abkommens verstärkt seine 
mögliche Bedeutung für die kommunale Daseinsvorsorge.  
 
Im Gegensatz dazu bemüht sich die Stadtgemeinde Oberndorf, wie viele Kommunen der Region und 
in Salzburg, die Wertschöpfung vor Ort und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im 
unmittelbaren Umfeld positiv zu beeinflussen, entsprechende Bemühungen anzustoßen und zu 
unterstützen. Dabei wollen wir die globalen Einflüsse, bedingt durch das Zusammenwachsen von 
Lebens- und Wirtschaftsräumen, nicht außer Acht lassen. Doch es muss möglich sein auch in einer 
globalisierten Welt seine Identität als Region zu erhalten.  
 
In den Kommunen wurde erkannt, dass die Daseinsvorsorge auch über den kommunalen Auftrag 
hinaus  vor Ort verankert, sich als beste Lösung für die Menschen erwiesen hat. Neben den klassischen 
Aufgaben der Daseinsvorsorge (Wasser, Abwasser, Gesundheitswesen, Bildung, usw.) haben sich 
viele Initiativen entwickelt, um die Strukturen vor Ort zu stärken. Oft wurde dabei auch Geld der 
öffentlichen Hand eingesetzt, um diese Strukturen zu erarbeiten und zu entwickeln. 
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Was ist derzeit über das Freihandelsabkommen bekannt? 
 
Das Abkommen wird für die Mitgliedstaaten der EU von der Europäischen Kommission verhandelt. 
Eine stärkere Harmonisierung von Normen und sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse, wie 
die Angleichung von technischen Standards, eine umfassende Handelsliberalisierung, der Abbau von 
Zöllen, ein besserer Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen in den USA und den EU-Staaten 
sowie ergänzende Vorschriften zu Sozial- und Umweltstandards sind Bestandteil des Abkommens. 
Die genauen Inhalte des Abkommens sind aufgrund des beinahe kompletten Ausschlusses der 
Öffentlichkeit nur schwer abzuschätzen. Sogar der Wortlaut des Verhandlungsmandats und aller 
weiteren Verhandlungsdokumente und damit auch detaillierte Informationen über mögliche 
Ausnahmen im Bereich der Daseinsvorsorge sind für die Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich.  
 
Je nach Ausgestaltung und Wortlaut des Abkommens, könnten Teile der kommunalen 
Daseinsvorsorge unter den Anwendungsbereich der Handels- und Investitionspartnerschaft fallen. 
Auch wenn sich das Handelsabkommen nicht direkt mit den Organisationsformen und -aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung befasst, können sich die Inhalte des Abkommens indirekt auf die kommunale 
Organisationsfreiheit auswirken. Beschränkend für die Organisationsfreiheit könnte sich 
beispielsweise eine Marktzugangsverpflichtung auswirken. Diese untersagt lokale Monopole und 
ausschließliche Dienstleistungserbringer. Somit würde einer Kommune zwar nicht vorgeschrieben, 
wie sie die öffentliche Daseinsvorsorge zu erbringen hat. Die Marktzugangsverpflichtung könnte 
jedoch dazu führen, dass neben den kommunalen auch privaten Unternehmen die Möglichkeit 
eingeräumt werden muss, die Daseinsvorsorgeaufgaben wahrnehmen zu können und 
Rechtsformeinschränkungen für die Erbringung nicht zulässig sind.  
 
Besonders folgende Bereiche sind für die Stadtgemeinde Oberndorf sehr bedenklich: 
 

 Fehlende Transparenz  
o Was wird verhandelt und wer sitzt mit am Tisch? 
o Warum sind dies nur Lobbyisten der Wirtschaft und keine Vertreter der Kommunen und 

Nichtregierungsorganisation/nichtstaatliche Organisation (NGOs)? 
 Investorenschutz durch Schiedsstellen  

o Ein Aushöhlen der ordentlichen Gerichtsbarkeit  
o Einschränkung der Handlungsspielräume der staatlichen Institutionen 

 Harmonisierung von Standards  
o Unklarheit, wie die unterschiedliche Herangehensweise in den USA und der EU gelöst 

werden soll: 
 EU: Vorsorgeprinzip (Zulassung nach dem Nachweis, dass keine Risiken 

vorhanden sind) 
 USA: Risikoabschätzung (Zulassung, solange keine verursachten Schäden 

nachgewiesen sind) 
 Wachstum ohne Grenzen 

Das Wachstum nicht uneingeschränkt möglich ist, ist in der Region bereits im Bereich der 
Landwirtschaft und dem Gewerbe erkennbar. Bei der Landwirtschaft fehlen z.B. die 
benötigten Flächen für eine den gewünschten Strukturen angepasste Produktionsausweitung. 
Im Bereich des Gewerbes stellt z.B. das Facharbeiterpersonal einen begrenzenden Faktor dar. 

 Sowie der oben dargelegte Aspekt der Daseinsvorsorge 
 

Zielsetzung 
 
Die Fehler, die bei den Verhandlungen vergleichbarer internationaler Abkommen zu erheblichen 
Schwierigkeiten geführt haben, müssen bei TTIP vermieden werden. Die Risiken und Befürchtungen 
in Bezug auf die Auswirkungen müssen ernst genommen werden. Grundsätzlich sind die 
Bestrebungen, die Handels- und Investitionsbeziehungen mit den USA im Rahmen des TTIP zu 
vertiefen, zu begrüßen. Angesichts von Finanz- und Bankenkrise wurde erneut deutlich, dass es 
dringend international vereinbarte Standards und auch eine Stärkung gemeinsamer Kontrollen braucht. 
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Die TTIP kann Chancen für Wirtschaft und Beschäftigung auf beiden Seiten des Atlantiks bieten. 
Diese Chancen ergeben sich etwa aus einfacheren Marktzugängen für kleine und mittlere 
Unternehmen, der Harmonisierung von neu zu entwickelnden industriellen Normen, z.B. in 
Zukunftsbereichen wie den erneuerbaren Energien, Effizienztechnologien, Umwelttechnologien oder 
der Elektromobilität sowie dem Abbau von Handelshemmnissen in Form von Subventionen auf beiden 
Seiten. Der Abbau der verbleibenden Zölle verspricht angesichts des hohen bilateralen 
Handelsvolumens ebenfalls Vorteile.  
 
Das Ziel einer vertieften Partnerschaft sollte aber mehr sein als freier Handel. Es muss darum gehen, 
auch soziale und ökologische Standards auf beiden Seiten des Atlantiks zu stärken. Bei richtiger 
Ausgestaltung könnte eine engere transatlantische Zusammenarbeit auch auf vielen anderen 
Themenfeldern positive Impulse setzen.  
 
Eine breite regulatorische Harmonisierung bringt allerdings nur dann einen Mehrwert, wenn die 
bisherigen Errungenschaften in der EU und in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der       
Sozial-, Umwelt-, Lebensmittel-, Gesundheits- und Datenschutzstandards sowie der Verbraucherrechte 
gesichert bzw. gestärkt werden. Die Sicherung dieser Standards und Rechte, insbesondere des 
Vorsorgeprinzips, ist Grundvoraussetzung für nachhaltig positive Effekte auf Wohlstand, 
Beschäftigung und Lebensqualität in Europa. 
 

Forderung 
 
Angesichts der Tragweite und der Bedeutung muss das Abkommen neue Standards in Sachen 
demokratischer Beteiligung der Parlamente und der Zivilgesellschaft im Verhandlungsprozess setzen. 
Umfassende Transparenz muss durchgängige Verhandlungs- und Implementierungsprozesses 
gewährleisten. Alle Beteiligten stehen in der Pflicht, die Parlamente und die Zivilgesellschaft 
unaufgefordert zeitnah und umfassend über Ziele, konkrete Inhalte und den Stand der Verhandlungen 
zu informieren. 
 
Die Salzburger Landesregierung und die Bundesregierung müssen sich dafür einsetzen, dass die 
Sorgen der Bürger, aber auch der Umwelt-, Verbraucherschutz- und Agrarverbände sowie der 
Gewerkschaften bezüglich einer Aufweichung dieser europäischen sowie nationalen Standards ernst 
genommen und ausgeräumt werden. Genauso müssen die Sorgen zahlreicher europäischer 
Bürgerrechts- und Verbraucherorganisationen ernst genommen werden, die gemeinsam fordern, dass 
sowohl Rechtsfragen bezüglich immaterieller Güter als auch datenschutzrechtliche Regelungen nicht 
Gegenstand des Abkommens sein sollen. 
 
 
Oberndorf, XX.XX.XXXX 
Für die Gemeindevertretung: 
 
 
Peter Schröder 
Bürgermeister 
Stadtgemeinde Oberndorf 



16. Unterbringung von Asylwerbenden  
 

a) Leistungsvereinbarung mit dem Land Salzburg betreffend Unterbringung von 
Asylwerbenden – Betreutes Wohnen  

 
Zur Unterbringung von Asylwerbenden in Oberndorf ist geplant gemeindeeigene Wohnungen 
in der Watzmannstaße zur Verfügung zu stellen.  
 
Mit dem Land Salzburg ist dazu eine Leistungsvereinbarung abzuschließen. Diese 
Leistungsvereinbarung umfasst folgende Vertragspunkte:  
 
1. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Vertragspartner  
§ 2 Vertragsdauer  
§ 3 Vertragsinhalt  
§ 4 Quartierangebot und -belegung  

2. Leistungen  
§ 5 Leistungsübersicht  
§ 6 Unterbringung  
§ 7 Verpflegung  
§ 8 Gebäudereinigung  
§ 9 Energieversorgung  
§ 10 Kommunikationstechnik  
§ 11 Mindestbetreuung  

3. Organisatorische Belange  
§ 12 Qualitätssicherung  
§ 13 Wohnsitzmeldung  
§ 14 Verhalten im Umgang mit den BewohnerInnen  
§ 15 Zutritt zur Liegenschaft  
§ 16 Meldepflichten  
§ 17 Mitarbeit der BewohnerInnen  
§ 18 Wohnungs- und Hausordnung  
§ 19 Aufenthaltsverbot  
§ 20 Informationswand und Informationsmappe  
§ 21 Instandhaltung  

4. Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht  
§ 22 Datenschutz und Datenverwendung  
§ 23 Verschwiegenheitspflicht  
§ 24 Öffentlichkeitsarbeit und Transparenzgebot  

5. Entgelt und Rückzahlung  
§ 25 Entgelt  
§ 26 Verpflegungsgeld  
§ 27 Vorleistung  
§ 28 Abwesenheit  
§ 29 Abrechnung und Rechnungslegung  
§ 30 Rückzahlung und Leistungsminderung  
§ 31 Haftung  

6. Vertragsauflösung und -änderung  
§ 32 Kündigung  
§ 33 Vertragsänderung  

7. Schlussbestimmungen  
§ 34 Gerichtsstand  
§ 35 Vertragsausfertigung 

 
 
 



 
Zur Leistungsvereinbarung ist nach Prüfung durch unseren Rechtsanwalt folgendes 
festzuhalten:  
 
Zu § 2 Vertragsdauer: Der Vertrag sollte mit einer zeitlich bestimmten Befristung versehen 
werden. Die Kündigungsregelung des § 32 kann erhalten bleiben. Es könnte unter 
Umständen damit argumentiert werden, dass – trotz der Dienstleistungskomponenten – ein 
Wohnungsmietvertrag vorliegt, der den Kündigungsschutz des Mietrechtsgesetzes auslösen 
könnte. Als Befristung wäre zumindest eine Dauer von drei Jahren vorzusehen.  
 
Zu § 4 Quartierangebot und -belegung: Der Abs. 2 enthält die Regelung, dass keine 
Aufnahme oder Beleggarantie des Landes übernommen wird. Dies bedeutet, dass die 
Stadtgemeinde auf die Laufzeit der Vereinbarung die vertraglich fixierten Wohnungen 
bereitzuhalten hat, auch wenn das mögliche Aufnahmekontingent nicht ausgeschöpft ist. Die 
Wohnungen sind somit blockiert und können von der Gemeinde nicht anderwärtig verwendet 
werden.  
 
Zu § 6 Unterbringung: Die Unterbringung umfasst die Zurverfügungstellung von 
Wohnräumen wobei die diesbezüglichen Standards im § 6 Abs. 2 enthalten sind 
(Zurverfügungstellung von Hygieneartikeln und die Bereitstellung von Hygienemaßnahmen, 
Zurverfügungstellung von Bettwäsche/Handtüchern bzw. die Durchführung von 
Wäschereinigung).  
 
Speziell die Regelung auf die Zurverfügungstellung der Bettwäsche/Handtücher bzw. die 
Reinigung derselben ist im Vertrag relativ offen geregelt. Vielleicht könnte man den Vertrag 
diesbezüglich auf die Art der konkreten Leistungserbringung anpassen.  
 
Zu § 11 Mindestbetreuung: Seitens der Gemeinde müssen geeignete Vertrauenspersonen 
bestellt werden  
(Sozialarbeiter). Es muss für eine Vertretung bei Urlaub, Krankheit etc. Sorge getroffen 
werden.  
Anmerkung: Dazu ist ein freier Dienstvertrag mit einem Sozialarbeiter abzuschließen (siehe 
dazu TOP 16 c).   
 
Zu § 14 Verhalten im Umgang mit den BewohnerInnen: Besonders hinzuweisen gilt es 
darauf, dass sich die Stadtgemeinde Oberndorf verpflichtet, Präventivmaßnahmen in Bezug 
auf (sexualisierte) Gewalt zu setzen und die MitarbeiterInnen darauf zu sensibilisieren. 
Diesbezüglich wäre es wohl erforderlich, einen entsprechenden Maßnahmenkatalog zu 
erarbeiten und die eingesetzten Vertrauenspersonen mit der betreffenden Problematik 
vertraut zu machen. Bei der in Abs. 3 enthaltenen vertraglichen Bestimmung handelt es sich 
um eine Schutzregelung zu Gunsten der betreuten Bewohner. Im Falle einer 
Vernachlässigung der Pflichten und daraus resultierenden Schäden könnte der Gemeinde 
eine Haftung drohen. Eine derartige Haftung könnte betragsmäßig nicht unbeträchtliche 
Dimensionen erreichen.  
 
Zu § 15 Zutritt zur Liegenschaft: Der Zutritt zu der Liegenschaft gehört insofern geregelt, 
dass die Wohnungsschlüssel nur an die betreffenden Bewohner und das 
Betreuungspersonal ausgehändigt werden. Die geforderten Räumlichkeiten für die 
ungestörte Einzelberatung können im Jugendzentrum angeboten werden.  
 
Zu § 16 Meldepflichten:  
Auf die Meldepflichten wird ausdrücklich hingewiesen. Die Vertrauenspersonen müssten 
vertraglich angewiesen werden, meldepflichtige Umstände der Gemeinde sofort mitzuteilen.  
 
 
 



Zu § 17 Mitarbeit der BewohnerInnen:  
Die Regelungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt sind für Asylwerber durchaus komplex. 
Asylwerber, deren Verfahren zugelassen wurde, können zu Hilfstätigkeiten, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Unterbringung stehen und für gemeinnützige 
Hilfstätigkeiten einer Gemeinde eingesetzt werden. Für solche Hilfstätigkeiten ist den 
Asylwerber ein Anerkennungsbetrag zu gewähren, der nicht der Einkommenssteuer 
unterliegt. Durch diese Tätigkeiten wird kein Dienstverhältnis begründet; es bedarf keiner 
Arbeitsbewilligung.  
 
Vor einer Beschäftigungsaufnahme ist anzuraten, vorsorglich Rücksprache mit dem AMS zu 
halten.  
 
Zu § 19 Aufenthaltsverweis:  
Die Gemeinde hat bei schweren Verstößen, die insbesondere die Sicherheit der übrigen 
Bewohner gefährden, ein Wohnungsverbot auszusprechen hat; dies aufgrund der 
Fürsorgeverpflichtung. Dieses Wohnungsverbot müsste auch überwacht und im Bedarfsfall 
gerichtlich durchgesetzt werden.  
 
Zu § 21 Instandhaltung:  
Die vertragsgemäße Instandhaltung der Wohnräumlichkeiten ist mit dem vereinbarten 
Entgelt abgegolten. Bei Schäden – insbesondere bei Sachbeschädigungen – kann kein 
zusätzliches Entgelt vom Land gefordert werden (vgl. § 31 Abs. 1 des Vertrages). Bei 
derartigen Schäden wird die Gemeinde den Verursacher ermitteln und sich an diesen halten 
müssen.  
 
Zu § 25 Wertsicherung:  
Eine Wertsicherung des vertraglichen Entgeltes von € 12,50 pro Bewohner und 
Aufenthaltstag erfolgt im Vertrag nicht. Es gilt darauf hinzuweisen, dass sich der derzeitige 
Kostenhöchstsatz bei der Unterbringung in einer „organisierten Unterkunft“ pro Person und 
Tag auf € 19,00 beläuft (vgl. § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a) der Kostenhöchst- und Freibetrags-
Verordnung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde).  
 
Zu § 26 Verpflegungsgeld:  
Das Verpflegungsgeld ist vom Entgelt nach § 25 des Vertrages zu bezahlen. Die Auszahlung 
muss mittels einer schriftlichen Übernahmebestätigung bescheinigt werden.  
 
Zu § 31 Haftung: Auf die Freizeichnung des Landes zu diesem Vertragspunkt wird 
ausdrücklich hingewiesen. Seitens der Stadtgemeinde ist eine eigene Versicherung dazu 
abzuschließen.  
 
Geplant ist vorerst in Absprache mit der Arbeitsgruppe drei Wohnungen in der 
Watzmannstraße zur Verfügung zu stellen. Es sind dies die Wohnungen Watzmannstraße 
3/11 mit 53,20 m², Watzmannstraße 5/1 und Watzmannstraße 7/4 mit jeweils 34,60 m². 
 
Für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung wird pro Bewohner und Aufenthaltstag 
ein Entgelt von € 12,50 durch das Land abgegolten (§ 25 Abs. 1 der Leistungsvereinbarung). 
Darin enthalten sind auch die Heiz- und Betriebskosten sowie die Kosten der Betreuung 
gemäß „Freien Dienstvertrag“ (siehe dazu Tagesordnungspunkt 16c).  
 
Die vom Land Salzburg zur Verfügung gestellten Unterlagen insbesondere die 
Leistungsvereinbarung für die Unterbringung von Asylwerbern – Betreutes Wohnen liegen 
dem Amtsbericht bei.  



b) Beauftragung einer Arbeitsgruppe mit der Umsetzung der Leistungen  
 
Die Umsetzung der Leistungen gemäß o.a. Leistungsvereinbarung obliegt einer sich dazu 
eigens gebildeten Arbeitsgruppe welche sich aus folgenden Personen mit folgender 
Aufgabenverteilung zusammensetzt: 
 
Hauptverantwortlich: 
 
Brigitta Brown – Sprecherin  
Maria Petzlberger – Stellvertreterin der Sprecherin  
 
Mindestbetreuung und Organisatorisches:  
 
Daniel Wandaller – Hauptverantwortlicher 
Carmen Schätzer – Stellvertreterin  
 
Finanzen: 
 
Christoph Thür – Hauptverantwortlicher 
Daniel Wandaller – Stellvertreter  
 

c) Abschluss eines „Freien Dienstvertrages“  
 
Gemäß Leistungsvereinbarung mit dem Land Salzburg betreffend Unterbringung von 
Asylwerbenden müssen geeignete Vertrauenspersonen (Sozialarbeiter) bestellt werden. Laut 
Vereinbarung richtet sich das Ausmaß nach der Anzahl der Wohnungen und der zu 
betreuenden Personen. Vorgeschlagen wird einen Freien Dienstvertrag mit Herrn Daniel 
Wandaller (ausgebildeter Sozialarbeiter) abzuschließen.  
 
Der Freie Dienstvertrag richtet sich nach einem Muster des Landes Salzburg für 
Sozialarbeiter. Vorgeschlagen wird das vom Land Salzburg ausbezahlte Honorar für 
Leistungen mit qualifizierter Ausbildung, das sind € 28,- pro Wochenstunde, zu übernehmen. 
Die Vertretung im Verhinderungsfall (Urlaub, Krankheit, …) ist durch den Auftragnehmer 
selbstständig zu regeln und im Eintrittsfall der Sprecherin der Arbeitsgruppe bzw. der 
Stadtgemeinde mitzuteilen.  
 
Ein Muster des Freien Dienstvertrages des Landes Salzburg liegt im Fraktionsordner auf.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf  

a) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Land Salzburg zur 
Unterbringung von Asylwerbenden – Betreutes Wohnen mit einer Befristung 
von drei Jahren. 

b) Beauftragung der o.a. Personen der Arbeitsgruppe zur Betreuung der 
Asylwerbenden und Erbringung der in der Leistungsvereinbarung angeführten 
Leistungen gemäß vorliegender Aufgabenverteilung im Namen der 
Gemeindevertretung. 

c) Abschluss eines Freien Dienstvertrages mit Herrn Daniel Wandaller zur 
Erbringung der Leistungen der Mindestbetreuung.  
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1.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Vertragspartner 

Zwischen dem Regionalverband NN als Vermieter und Betreiber von Betreuten Wohnungen, PLZ 
Gemeinde, …straße NN, vertreten durch NN, geb. 00.00.0000 (im Folgenden kurz Leistungserbrin-
ger),   
und  
dem Land Salzburg (Fachreferat 12/06 Migration), vertreten durch Landesrätin Mag.a Martina Bert-
hold, MBA wird folgender Vertrag abgeschlossen. 

§ 2  
Vertragsdauer 

Das Vertragsverhältnis beginnt am 25.11.2014 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 

§ 3  
Vertragsinhalt 

Während der Vertragsdauer schuldet  
1. der Leistungserbringer die Erbringung der nach §§ 5 bis 11 angeführten Leistungen für die vom 

Land Salzburg zugewiesenen Asylwerbenden (kurz: BewohnerInnen) und 
2. das Land Salzburg die Leistung des unter § 25 näher bezeichneten Entgelts. 

 
§ 4 

Quartierangebot und -belegung  
(1) Der Leistungserbringer bietet Betreute Wohnungen (als organisierte Unterkunft nach Art 9 GVV)    

in Form eines Wohnverbunds an. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterfertigung werden folgende 
Wohnungen für die Aufnahme von Familien und Einzelpersonen angeboten: 
 5724 Stuhlfelden, Nr. 12 109,0 m² (Belag bis zu 6 Personen)   
 xxxx Niedernsill,    xxx,x m² (Belag bis zu x Personen) 

(2) Mit der Festlegung der systemisierten Wohnplätze je Wohnung verbindet sich keine Aufnahme- 
oder Belegungsgarantie in Bezug auf eine Vollauslastung durch das Land Salzburg.     

(3) Die Grundversorgungsstelle des Landes kann jederzeit ohne Angabe von Gründen die zugewiese-
nen BewohnerInnen in andere Quartiere zuteilen. 

(4) Bei der Belegung der Zimmer bzw Wohnungen ist auf ethnische, sprachliche und religiöse Unter-
schiede sowie Familieneinheiten Bedacht zu nehmen. 

(5) Die Plätze in Betreuten Wohnungen sind binnen vier Monate nach Ablauf des Asylverfahrens für 
neuankommende Asylwerbende zugänglich zu machen.  

(6) Für die Belegung eines Wohnschlafraumes gilt: Für eine Person ist eine Fläche von mindestens 8 
m² und für jede weitere Person sind zusätzlich 4 m² zur Verfügung zu stellen, wobei nach Rück-
sprache Flächen wie Vorraum und sanitäre Anlagen je nach Raumkonfiguration berücksichtigt 
werden können. Ein Wohnschlafraum darf maximal mit vier Personen belegt werden.    

 
 

2.  Leistungen 

§ 5  
Leistungsübersicht 

Der Leistungserbringer erbringt folgende Teilleistungen: Unterbringung (§ 6), Verpflegung (§ 7), Ge-
bäudereinigung (§ 8), Energieversorgung (§ 9), Kommunikationsmittel (§ 10) und Mindestbetreuung (§ 
11). 

§ 6 
Unterbringung 

(1) Die Unterbringung umfasst die Wohnraumüberlassung und Serviceleistungen mit folgenden Min-
deststandards. 

Wohnraumüberlassung 
(2) Für die Überlassung des Wohnraums gelten folgende Standards: 

1. Die Wohnschlafräume müssen versperrbar sein und den BewohnerInnen ist ein Zimmerschlüs-
sel (ausgenommen bei Familienverband) zur Verfügung zu stellen. 
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2. Jedes Zimmer ist mit einer Nummer (Zimmernummer) zu kennzeichnen. 
3. Wohnräume müssen mit Vorhängen oder gleichwertigen Sichtschutz ausgestattet sein. 
4. Pro Person müssen ein Bett (inkl Bettwäsche, Polster und Decke), ein einteiliger Schrank und 

ein Sessel sowie ein Garderobenhaken vorhanden sein. 
5. Die individuelle Gestaltung der Wohnschlafräume bzw Wohneinheiten muss mit den Bewoh-

nerInnen abgestimmt werden.  

Hygiene 
(3) Mit dem Eintreffen von BewohnerInnen sind Hygieneartikel (wie Seife, Zahnpasta und Haar-

shampoo) zu übergeben, sofern diese nicht in der Erstaufnahmestelle ausgegeben wurden. 
(4) Für die Dauer des Aufenthalts sind den BewohnerInnen im üblichen Ausmaß Seife, Handtücher 

und Toilettenpapier zur Verfügung zu stellen. 
(5) Für Kleinkinder sind bei Bedarf Einweg-Windeln vorzuhalten. 
(6) Die Matratzen sind je nach Hygienezustand auszutauschen. 
(7) Im Falle des Vorliegens von Scabies („Krätze“) sind entsprechende Maßnahmen zu setzen. 

Bettwäsche / Handtücher und Wäschereinigung 
(8) Den BewohnerInnen sind zwei Bettwäsche-Garnituren und Handtücher zur Verfügung zu stellen.  
(9) Der Leistungserbringer hat den BewohnerInnen zur Reinigung der persönlichen Wäsche Wasch-

maschinen, Waschmittel sowie Bügeleisen und Bügeltische zur Verfügung zu stellen. 
(10) Werden Waschmaschinen mit Wertmünzen (Jetons) eingesetzt, so sind Jetons in dem Umfang zu 

übergeben, dass damit der notwendige Bedarf an Wäschereinigung vorgenommen werden kann. 
 

§ 7 
Verpflegung 

(1) Die BewohnerInnen übernehmen den Einkauf und die Zubereitung des Essens selbst.  
(2) Für die Selbstverpflegung ist pro Wohnung folgende Ausstattung zur Verfügung zu stellen: 

– eine Kochmöglichkeit mit mindestens vier Kochplatten), 
– ein Herd mit einem Backrohr, das zum Brot backen geeignet ist,  
– Geschirrspüle,  
– ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach, 
– ausreichende Arbeitsflächen für die Speisenzubereitung, 
– Utensilien für Essenszubereitung und -einnahme (Koch- und Essgeschirr, Geschirrtücher). 

§ 8 
Gebäudereinigung 

(1) Die BewohnerInnen sind für die Selbstreinigung ihrer Wohnung und ihrer Schlafzimmer Zimmer 
verantwortlich. 

(2) Für den Fall, dass für die Reinigung kein Hausmeister angestellt ist, ist der Leistungserbringer für 
die Reinigung des Stiegenhauses verantwortlich. Diese kann aber den BewohnerInnen übertragen 
werden. Zu diesem Zweck ist ein Reinigungsplan zu erstellen.  

(3) Für die Reinigung sind die dazu notwendigen Utensilien (Besen, Staubsauger, Putzmittel etc.) zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 9 
Energieversorgung 

(1) Für die Körperpflege muss Warmwasser rund um die Uhr zur Verfügung stehen.  
(2) Die Zimmerbeleuchtung ist der Zimmergröße anzupassen. 
(3) Die Wohnung ist angemessen zu beheizen, wobei eine Nachabsenkung zulässig ist. Im Störungsfall 

hat der Leistungserbringer Sofortmaßnahmen einzuleiten. 
(4) Die Verwendung bewohnereigener Elektrogeräte (Kochplatten) kann aus sicherheitstechnischen 

und damit haftungsrechtlichen Gründen untersagt werden. 
 

§ 10 
Kommunikationstechnik 

(1) Ein TV-Gerät mit SAT- oder Hausantennenanschluss ist zumindest in der Wohnung bzw Wohnob-
jekt vorzusehen. 

(2) Für den Internetzugang ist Vorsorge zu treffen. 
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§ 11 
Mindestbetreuung 

(1) Die „Information, Beratung und soziale Betreuung“ der BewohnerInnen im Sinne der Grundver-
sorgungsvereinbarung obliegt nicht dem Leistungserbringer.  

(2) Zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes und Abrechnung muss eine zuverlässige Person 
im Ausmaß von jedenfalls 6 Stunden pro Wohnung und zwei Wochen, entsprechend dem Bedarf 
angemessen verteilt, in der Wohnung anwesend sein. Im Verhinderungsfall (Urlaub, Krankheit,…) 
ist eine geeignete Vertretung zu bestimmen. Diese Personen sind der Grundversorgungsstelle 
schriftlich zu melden.  

(3) Zusätzlich muss eine Person zumindest in der Zeit von 8 bis 20 Uhr telefonisch  erreichbar sein. 
Im Notfall sind Arzt oder Rettung verständigen.   

(4) Der Leistungserbringer bzw eine von ihm nominierte Person muss als AnsprechpartnerIn für die 
Grundversorgungsstelle während der Bürozeiten telefonisch erreichbar sein. 

(5) Briefkästen und Namensschilder sind so anzubringen, dass eine ordnungsgemäße Postzustellung 
garantiert ist. Der Posteingang von amtlichen Stellen ist im Einvernehmen mit den BewohnerIn-
nen abzustimmen. Es ist sicherzustellen, dass hinterlegte Schriftstücke beim Postamt abgeholt wer-
den.  

(6) Für die Wohnungsbetreuung ist eine Monatsliste zu führen, in der die Anwesenheitszeiten in der 
Wohnung mit Unterschrift zu dokumentieren sind.  

(7) Der Leistungserbringer ist binnen 48 Stunden nach der Ankunft der BewohnerInnen für die Erst-
orientierung vor Ort verantwortlich. 

 
 
 

3. Organisatorische Belange 
§ 12 

Qualitätssicherung 
(1) Zur Ausübung der Aufsicht ist den damit betrauten Behördenorganen der Zutritt zur Wohnung 

sowie jederzeit ohne Voranmeldung der erforderliche Einblick zu gestatten und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen.  

(2) Allfällige Notfallpläne und Brandschutzordnungen sind den BewohnerInnen zur Kenntnis zu brin-
gen bzw auszuhändigen.  

(3) Besondere Vorkommnisse (zB Nachbarschaftskonflikte, Körperverletzungen) sind unverzüglich 
der Grundversorgungsstelle bekannt zu geben. 

(4) Bei Verdacht auf lebens- und gesundheitsgefährdende Umstände zieht die Grundversorgungsstelle 
Sanitätsbehörden zur Sachverhaltsermittlung zu.  

(5) Die Grundversorgungsstelle ist berechtigt, zur Behebung festgestellter Missstände die erforderli-
chen Maßnahmen zu verlangen, Auflagen zu treffen und Fristen für die Behebung zu setzen. Die 
Fristen werden unter Bedachtnahme auf die Gefährdung der BewohnerInnen gesetzt. Werden 
Missstände nicht behoben, wird gem §§ 28 Abs 3 und 30 Abs 2 vorgegangen. 

 
§ 13 

Wohnsitzmeldung 
Der Leistungserbringer hat die BewohnerInnen entsprechend dem Meldegesetz an- und abzumelden 
bzw unterstützt die BewohnerInnen dabei.  

§ 14 
Verhalten im Umgang mit den BewohnerInnen 

(1)  Der Leistungserbringer und ihre MitarbeiterInnen verpflichten sich gegenüber den BewohnerInnen 
zu einem wertschätzenden Umgang. Dies umfasst die Achtung der Privatsphäre und der Men-
schenwürde. 

(2)  Jede/r BewohnerIn wird gleich behandelt, wobei bei Kindern das Wohl des Kindes vorrangig zu 
berücksichtigen ist. 

(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, Präventivmaßnahmen in Bezug auf (sexualisierte) Gewalt 
zu setzen und die MitarbeiterInnen darauf zu sensibilisieren. 

(4) Der Leistungserbringer und seine Angestellten verpflichten sich, das Diskriminierungsverbot betref-
fend Geschlecht, Sprache, Kultur, Weltanschauung/Religion, Volkszugehörigkeit oder Nationalität 
zu beachten.  
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§ 15 
Zutritt zur Liegenschaft 

(1) Der Leistungserbringer hat dafür Sorge zu tragen, dass keine Personen, die für die Versorgung und 
Betreuung der BewohnerInnen rechtlich nicht befugt sind, die Wohnung ohne Zustimmung der 
BewohnerInnen betreten. Davon ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Besuchsregeln im 
Sinne der Hausordnung.  

(2) Der Leistungserbringer hat folgenden Personen das Betreten der Wohnung zu gestatten und mit 
ihnen zusammenzuarbeiten, sofern diese im Auftrag der Grundversorgungsstelle des Landes und 
im Auftrag des Bundes mit Asylrelevanz tätig sind. Dazu zählen insbesondere: 
1. MitarbeiterInnen von Organisationen zum Zweck der Beratung und Sozialbetreuung,  
2. MitarbeiterInnen externer Dienstleister (zB Familienberatung, MediatorInnen zur Bearbeitung 

von Konflikten, Krisenintervention, Psychotherapie), 
3. Personen zur Inanspruchnahme der Rechtsberatung in Asyl- und Grundversorgungsfragen, 
4. Personen, die vom Land Salzburg zu Kontrollzwecken eingesetzt werden. 

(3)  Der Leistungserbringer hat den MitarbeiterInnen der vom Land Salzburg beauftragten Sozialbe-
treuung und -beratung ungestörte Einzelberatung anzubieten, sofern dies nicht innerhalb der 
Wohnung möglich ist.   

§ 16 
Meldepflichten 

(1) Der Leistungserbringer hat dem Land Salzburg nachstehend angeführte Ereignisse oder Sachverhal-
te zeitnah und aus eigener Initiative anzuzeigen: 
1. Ereignisse, die die Durchführung der Vereinbarung unmöglich machen oder den Leistungsum-

fang der Vereinbarung gefährden oder gefährden könnten, 
2. gesundheitsgefährdende Umstände und Schadensfälle erheblichen Ausmaßes, 
3. Vorfälle, die medienwirksam werden könnten, 
4. persönliche Vorkommnisse, die einen Einfluss auf den Quartierbetrieb haben, 
5. Umstände, die einen Rückzahlungsgrund nach § 30 dieser Vereinbarung betreffen, 
6. Umstände, die die Weiterführung des Betriebs gefährden. 

(2)  Werden dem Leistungserbringer die für die vertragsgegenständliche Leistungserbringung erforder-
lichen Bewilligungen entzogen oder können einschlägige Bestimmungen, insbesondere Sicherheits-
standards, nicht mehr eingehalten werden, dann sind die veränderten Umstände ohne Verzug der 
Grundversorgungsstelle des Landes Salzburg zu melden. 

(3) Können nach Vertragsunterfertigung die allfällig behördlichen Bewilligungen nicht vorgelegt wer-
den, dann erfolgt bis zum Nachweis keine Belegung.   

 
§ 17 

Mitarbeit der BewohnerInnen 
(1) Die BewohnerInnen können für Hilfstätigkeiten, die im direkten Zusammenhang mit der Unter-

bringung stehen (zB Instandhaltung der Wohnung) gegen einen angemessene Anerkennungsbe-
trag (3 bis 5 € pro Stunde) herangezogen werden, sofern sie dazu freiwillig bereit sind und damit 
keine arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Folgen ausgelöst werden.  

(2) Zahlt der Leistungserbringer Entschädigungsleistungen nach Abs 2, dann hat sie die Bewoh-
nerInnen im Voraus darauf hinzuweisen, dass ab einer bestimmten Höhe des Anerkennungsbetra-
ges die Grundversorgungsstelle des Landes einen Kostenbeitrag einheben kann. 

(3) Bei einer Mitarbeit im Sinne des Abs 1 ist eine Personenliste mit IFA-Zahl, Name, Höhe der Ent-
schädigung pro Stunde, Beginn- und Endzeit der Tätigkeit sowie Unterschrift des Bewohners /der 
Bewohnerin zu führen. 

(4) Diese Personenliste ist Monatsabrechnung an die Grundversorgungsstelle des Landes anzuschlie-
ßen. 
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§ 18 
Wohnungs- und Hausordnung 

(1) Die Wohnungsordnung hat die Aufgabe, Verhaltensregeln festzulegen, wobei die Grund- und 
Menschenrechte nicht eingeschränkt werden dürfen. In der Wohnungsordnung ist jedenfalls die 
Nachtruhezeit, Besuchsregeln, Nachbarschaftsrecht, Regeln für das Lüften der Zimmer, Reinigung 
der Zimmer, Mülltrennung festzulegen. 

(2) In der Wohnungsordnung ist darauf hinzuweisen, dass die Hausordnung integraler Bestandteil der 
Wohnungsordnung ist. 

(3) Im Rahmen der Wohnungsordnung sind folgende Verbote auszusprechen: Rauchverbot in den 
Wohn- und Gemeinschaftsbereichen, Verbot von Waffenbesitz und das Verbot der Übernachtung 
von hausfremden Personen ohne Zustimmung des Leistungserbringers.  

(4) Änderungen der Wohnungsordnung sind vor Inkrafttreten dem Land Salzburg zur Kenntnis zu 
bringen. Diese hat das Recht, bei Bedarf Änderungen oder Ergänzungen zu verlangen. 

§ 19 
Aufenthaltsverweis 

(1) Der Leistungserbringer kann ein Wohnungsverbot aus folgenden Gründen aussprechen: 
1. bei groben Verstößen gegen die Wohnungs- und Hausordnung,  
2. bei einem Verhalten, das die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Unterkunft fortgesetzt 

und nachhaltig gefährdet sowie das friedliche Zusammenlieben nachhaltig stört und erfah-
rungsgemäß das geduldete Maß übersteigt, 

3. bei erheblichen Sachschäden, 
4. bei Besitz von Waffen und Drogen, 
5. bei gewalttätigem Verhalten.  

(2) In allen Fällen hat der Leistungserbringer schriftlich das Einvernehmen mit der Grundversor-
gungsstelle herbeizuführen, soweit dies ohne Aufschub möglich ist.   

(3) Dem Wohnungsverbot hat eine Anhörung der Bewohnerin/des Bewohners und eine schriftliche 
Ermahnung vorauszugehen, in der nachweislich auf die Folgen aufmerksam gemacht wird. 

§ 20 
Informationswand und Informationsmappe 

(1) Der Leistungserbringer legt eine für die BewohnerInnen zugängliche Informationsmappe auf, die 
jedenfalls folgende Mindestinformationen in verständlicher Form enthält:  
-  Aushang von Adressen (insb ortsansässigen Ärzte, Betreuungsstelle, Rechtsberatung), 
-  Erreichbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel, 
-  Ruhezeiten innerhalb und außerhalb des Hauses/Quartiers, 
-  Notrufnummern (Feuerwehr, Rettung, Polizei, Ärztevermittlung, Gewaltschutz-Hotline), 
-  Informationsblätter, Broschüren und Plakate der Grundversorgungsstelle. 

(2)  Arbeitsangebote betreffend legale Beschäftigungsmöglichkeiten (bei Bedarf) sowie Infos oder 
Plakate der Grundversorgungstelle sind in der Wohnung auszuhängen oder aufzulegen.  

(3)  Ein allfälliger Notfallplan ist den BewohnerInnen zur Kenntnis zu bringen und auszuhändigen. 
(4) Aushänge und Grundsatzinformationen sind jedenfalls so zu verfassen, dass die BewohnerInnen 

sie verstehen. 

§ 21 
Instandhaltung 

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Wohnung in einem vertragsgemäß geeigneten Zu-
stand zu halten und in einem sauberen Zustand zu betreiben. Erforderliche Instandhaltungsmaß-
nahmen werden regelmäßig durchgeführt. Dies gilt auch für die Außenanlagen und Grünflächen.  

(2) Im Rahmen der Betriebsführung ist auf eine geregelte Müllentsorgung zu achten. 
(3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich auch ohne besonderen Auftrag zur Beseitigung von Män-

geln, insb. betreffend Hygiene, Schimmelbildung, Brandsicherheit, elektrotechnische Anlagen. 
(4) Über das richtige Verhalten zur Vermeidung von Schimmelbildung wird informiert.  
(5) Den BewohnerInnen kann die Verwendung eigener Elektrogeräte (Staubsauger, Waschmaschine, 

Kochgerätschaften, Bügeleisen,…) aus Sicherheitsgründen untersagt werden. Der Leistungserbrin-
ger hat für die entsprechende Wartung der zur Verfügung gestellten Elektrogeräte zu sorgen. 

(6) Für die Einhaltung und Sicherstellung der genannten Vorkehrungen ist der Leistungserbringer be-
rechtigt und verpflichtet, die Räumlichkeiten bei Anwesenheit der BewohnerInnen zumindest 
einmal wöchentlich dahingehend zu überprüfen. Im Notfall ist der Zutritt jederzeit zulässig. 
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4. Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht 

§ 22 
Datenschutz und Datenverwendung 

Der Leistungserbringer ist damit einverstanden, dass nach §§ 7 bis 11 DatenschutzG 2000 idgF, perso-
nenbezogene Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Abwicklung, Gewäh-
rung und Kontrolle der Vereinbarung ist, erhoben und verwendet werden dürfen. 

§ 23 
Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Leistungserbringer ist zur Verschwiegenheit über die BewohnerInnen betreffenden Umstände 
verpflichtet, insbesondere über Gesundheitszustand, persönlichen, wirtschaftlichen und sonstige 
Verhältnisse, die ihm ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekannt geworden sind. Die Verschwie-
genheitspflicht besteht nicht, soweit gesetzliche Melde- und Anzeigepflichten bestehen. 

(2) Der Leistungserbringer hat in geeigneter Weise sicherzustellen, dass auch die im Quartier beschäf-
tigten Personen diese Verschwiegenheitspflicht einhalten.  

§ 24 
Öffentlichkeitsarbeit und Transparenzgebot 

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Falle der Öffentlichkeitsarbeit auf die Finanzierungs-
partner des Bundes und des Landes hinzuweisen. Dabei ist jedenfalls das Logo des Landes Salz-
burg mit dem Vermerk "finanziert von" einzusetzen. Dieses Logo ist auch im Eingangsbereich und 
in der Informationsmappe sichtbar anzubringen. 

(2) Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Falle von PR-Aktivitäten, diese zeitgerecht mit dem 
Land Salzburg abzustimmen. Die gilt insbesondere bei Medien- und Presseaktivitäten. 

(3) Sämtliche PR-Aktivitäten sind nur unter Beachtung der §§ 22 und 23 zulässig.  
 
 
 
 

5. Entgelt und Rückzahlung 

§ 25 
Entgelt 

(1) Für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung wird pro BewohnerIn und Aufenthaltstag 
folgender Betrag (inklusive Heiz- und Betriebskosten) entrichtet:  

    Selbstversorgung 

Unterbringung und Mindestbetreuung   € 12,50 
Verpflegungsgeld für BewohnerInnen   € 6,50 

Summe   € 19,00 

(2) Die in Abs 1 angeführten Beträge verstehen sich inklusive sämtlicher, aus welchem Titel immer, 
entstehender Steuern und Abgaben.  

(3) Der Aufnahmetag einer Bewohnerin / eines Bewohners gilt als voller Verrechnungstag. Nicht als 
Verrechnungstag gilt der Tag, an dem ein/e BewohnerIn das Quartier endgültig verlässt.   

(4) Allfällige Gewinnüberschüsse bedingt durch nicht-verbrauchte Mittel für die Instandhaltung oder 
sonstige Minderausgaben sind zurückzuzahlen. Zu diesem Zweck sind sämtliche Rechnungen vor-
zulegen. Im Falle der Gewinnerzielung wird der Tagessatz im Folgejahr angepasst. 

(5) Die Anhebung der Entgelte erfolgt auf der Grundlage der jeweils geltenden Kostenhöchst- und 
Freibetragsverordnung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (LGBl Nr 53/2013).  

(6) Entgelte, die aufgrund von Mietanpassungen und/oder Wertsicherung eine Überschreitung der 
Kostenhöchstsätze nach Abs 1 zur Folge haben, können nicht in Rechnung gestellt werden. 

§ 26 
Verpflegungsgeld 

(1) Den BewohnerInnen ist für den Lebensmitteleinkauf das Verpflegungsgeld wöchentlich im Nach-
hinein auszuzahlen und die Übernahme zu dokumentieren. Das Verpflegungsgeld für die erste 
Woche nach Ankunft ist unmittelbar auszuzahlen.  

(2) Die Übernahmebestätigungen sind mit Unterschrift der Bewohnerin / des Bewohners (ihrer/seiner 
gesetzlichen Vertretung) am Tag der Übergabe zu erstellen. 



GVSt Salzburg 9/11 

(3) Die Auszahlung des Verpflegungsgeldes erfolgt nur für die Tage, an denen der/die BewohnerIn 
anwesend ist. 

§ 27 
Vorleistung 

(1) Für den Fall der Selbstversorgung erhält der Leistungserbringer für die Auszahlung des Verpfle-
gungsgeldes auf Basis der systemisierten Plätze (§ 4 Abs 1) und der Höhe des entsprechenden Ver-
pflegungsgeldes (§ 25 Abs 1) eine Vorleistung ausbezahlt.  

(2) Diese Vorleistung wird mit Vertragsende im Rahmen der letzten Zahlung einbehalten. 
 

§ 28 
Abwesenheit 

(1) Die tatsächliche oder geplante Abwesenheit von BewohnerInnen über einen Zeitraum von mehr 
als drei Tagen (= zwei Nächte) pro Monat hat der Leistungserbringer der Grundversorgungsstelle 
unter Angabe des Grundes ohne Verzug schriftlich oder per e-mail zu melden. 

(2) In folgenden Fällen der Abwesenheit kann nur das Entgelt für die Unterbringung nach § 25 Abs 1 
in Rechnung gestellt werden: 
1. ab dem 2. vollen Tag der Abwesenheit aufgrund eines Krankenhausaufenthalts oder  
2. bei Abwesenheiten von bis zu drei Tagen (= zwei Nächte) pro Monat, sofern BewohnerIn-

nen die Einrichtung erlaubterweise verlassen.  
(3) Für Abwesenheiten, die ohne Zustimmung der Grundversorgungsstelle des Landes erfolgt, wird 

ab dem 1. Tag der Abwesenheit kein Entgelt bezahlt.  

(4) Zur Anwesenheitskontrolle ist das Verpflegungsgeld ausschließlich an die betreffenden Bewoh-
nerInnen auszugeben. 

 

§ 29 
Abrechnung und Rechnungslegung  

(1) Im Rahmen dieses Vertrages können nur tatsächlich erbrachte Leistungen abgerechnet werden. 
Dies gilt auch für die Auszahlung des Verpflegungsgeldes nach § 26. 

(2) Der Leistungserbringer verpflichtet sich zu einer monatlichen Abrechnung pro Wohnung. Die 
Monatsabrechnung ist im Folgemonat in einfacher Ausfertigung der Grundversorgungsstelle des 
Landes Salzburg vorzulegen. Die Rechnung muss übersichtlich in nachprüfbarer Form gestellt sein.  

(3) Rechnungen haben die Umsatzsteuer gesondert auszuweisen. 
(4) Die monatliche Abrechnung muss die tatsächlichen Aufenthaltstage je BewohnerIn und gesamt 

sowie Abwesenheiten je BewohnerIn (getrennt nach Krankenhaus- und sonstige Abwesenheitsta-
ge) ausweisen. Der Abrechnung ist zusätzlich der Entlassungsschein über die Dauer des Kranken-
hausaufenthaltes anzuschließen. 

(5) Werden Abwesenheitstage mit vollem Tagessatz in Rechnung gestellt und besteht der Tatbestand 
der widerrechtlichen Bereicherung (§ 1431 ABGB), so wird neben dem Kostenersatz der zusätzli-
che Verwaltungsaufwand pro Fall der doppelte Tagessatz in Rechnung gestellt.  

(6) Der Leistungserbringer anerkennt allfällige Änderungen der Abrechnungsmodalitäten.  

(7) Als Zahlungsbedingung werden „30 Tage netto Kassa“ (spätestens 60 Tage) ab Rechnungseingang 
vereinbart.  

(8) Die Zahlungsanweisung erfolgt mit BIC und IBAN laut Rechnungslegung. 
 

§ 30 
Rückzahlung und Leistungsminderung 

(1) Der Leistungserbringer ist zur Rückzahlung der überwiesenen Mittel verpflichtet, wenn 
1. Leistungen nicht durchgeführt worden sind (zB Rechnungslegung von Leistungen bei Abwe-

senheit der Bewohnerin / des Bewohners), 
2. Leistungen nicht entsprechend der Vereinbarung ausgeführt werden, 
3. Überprüfungen nicht ermöglicht oder Auskünfte nicht erteilt werden, sofern eine schriftliche 

Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist erfolglos geblieben ist, 
4. Meldepflichten nach § 16, die nachteilige Folgen für das Land Salzburg nach sich ziehen, unter-

lassen werden, 
5. zur Erlangung der Finanzierung in den vereinbarten Berichtsvorlagen, Verwendungsnachwei-

sen oder bei Überprüfungen schuldhaft unrichtige oder wissentlich unvollständige Angaben 
gemacht werden, 
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6. vom Leistungserbringer das Abtretungs-, Anweisungs- und Verpfändungs- und sonstige Verfü-
gungsverbote nicht eingehalten werden. 

(2) Im Fall einer Leistungsreduktion oder der Nichteinhaltung der vertraglichen Mindestanforderun-
gen und behördlicher Auflagen kann das Entgelt vermindert werden oder ist aliquot zurückzuzah-
len. Dies gilt auch, wenn die geforderte Mängelbeseitigung nicht fristgerecht durchgeführt wird.  

§ 31 
Haftung 

(1) Das Land Salzburg haftet nicht für Schäden, die in einer Wohnung durch eine/n BewohnerIn 
entstehen (zB Verlust des Schlüssels, Sachbeschädigung). 

(2) Der Leistungserbringer ist berechtigt, pro Schlüssel (Haustür-/Zimmerschlüssel) oder sonstige 
Schäden an den Räumlichkeiten oder Inventar eine Kaution in der Höhe von 20 € einzuheben. 
Weiters kann pro Schadensfall bei fahrlässigen Handlungen ein Betrag von 40 € (Haftungsober-
grenze) von der Schädigerin / vom Schädiger gefordert werden.  

(3) Die Einhebung und Rückgabe der Kaution und sonstige Schadensfälle mit Schadensausgleich sind 
mit Datum und Unterschrift der Bewohnerin / des Bewohners zu dokumentieren.  

 
 

 

 

6. Vertragsauflösung und -änderung 

§ 32 
Kündigung 

(1) Das Land Salzburg und der Leistungserbringer sind berechtigt, den Vertrag ohne Angabe von 
Gründen bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende aufzulösen.  

(2) Das Land Salzburg ist in folgenden Fällen ohne Einhaltung von Fristen zur Vertragsauflösung 
berechtigt: 
1. Mängel, die Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, 
2. körperliche Übergriffe von MitarbeiterInnen gegenüber BewohnerInnen, Verletzung des Ge-

bots der Menschenwürde und der Grund- und Menschenrechte, 
3. vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung von gesetzlichen oder vereinbarten Verpflich-

tungen, 
4. widmungswidrige Verwendung des Verpflegungsgeldes nach § 26. 

(3) Der Kündigung nach Abs 2 Z 2-4 hat eine einmalige schriftliche Ermahnung vorauszugehen. 
(4) Die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen im Falle einer Kündigung trägt der Leistungser-

bringer in vollem Umfang.  
(5) Im Falle einer Vertragskündigung durch den Leistungserbringer oder durch das Land Salzburg 

wird wie folgt verfahren: 
1. Die Grundversorgungsstelle nimmt ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Kündigungsschrei-

bens keine Zuweisungen vor und beginnt mit der Verlegung der BewohnerInnen, sofern 
zwischen den Vertragspartnern kein zeitlicher Etappenplan für die Verlegung getroffen 
wurde.  

2. Der Leistungserbringer erhält ab Eingang des Kündigungsschreibens das Entgelt nach § 25 
Abs 1 nur für Personen bezahlt, die sich tatsächlich im Quartier aufhalten. 

3. Die vereinbarten Standards sind bis zur tatsächlichen Schließung zu erfüllen. 
(6) Jede Art der Kündigung der Vereinbarung ist nur wirksam, wenn die Kündigung schriftlich aus-

gesprochen wird. 

§ 33 
Vertragsänderung 

(1) Änderungen des Vertrages, Nebenabreden oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der 
Zustimmung beider Vertragspartner in Schriftform. 

(2) Im Falle der Bereitstellung zusätzlicher Wohnungen bedarf es keiner Vertragsänderung. Die Redu-
zierung sowie Neuaufnahme von Wohnungen wird durch ein Zusatzprotokoll vereinbart.  
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7. Schlussbestimmungen 

§ 34 
Gerichtsstand 

Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten vereinbaren die Vertragspartner als Ge-
richtsstand das sachlich zuständige Gericht mit Sitz in der Stadt Salzburg. 

§ 35 
Vertragsausfertigung 

Die Vereinbarung wird in zweifacher Ausfertigung errichtet. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausferti-
gung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Für das Land Salzburg Für den Leistungserbringer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag.a Martina Berthold, MBA 
Landesrätin 

 NN 
Gemeinde NN 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

  

Ort, Datum  Ort, Datum 
 
 
 



Wohnungen für Asylwerbende 
 

Betreuung/Vermieter gegenüber Land: 

 

1. Kontakt 

Kontaktperson: NN 
Mobil Nr:  066 

 

2.  Liegenschaft / Objekt 

Ort:  PLZ Gemeinde  
 Straße   Nr.  xx  Top xx 

 

3. Kosten der Anmietung 

Miete: 000,00 € 
Betriebskosten 000,00 € (ohne Heizung) 
Kaution 000,00 €  

 

4.  Wohnumfeld Wohnungen im Wohnobjekt/Stiegenhaus: ……..  
Grundstücksnachbarn:    ☐ Wohnhäuser        ☐ Betriebsanlagen   

Wohnung mit HausmeisterIn:   ☐ ja        ☐ nein Nächstes Lebensmittelgeschäft:  …..…. km, Name: Entfernung zu Öffis:  …..….   km 

 

5.  Art der Unterkunft  

Haus   ☐   Einfamilienhaus   ☐  Mehrfamilienhaus  
Wohnung  ☐ Gesamtwohnnutzfläche:   …….. m² 

 

6.  Schlafräume:     ………. m²,   ……… Personen, maximal Zimmer 1:   ……..… m²,     .……  Personen  Zimmer 5:   ……..… m²,     .……  Personen Zimmer 2:  ………… m²,    ….…  Personen Zimmer 3:  ….…..… m²,     ….…  Personen Zimmer 4:  ……..… m²,     …..…  Personen Wohnzimmer: ………... m² 

Beachte Mindestfläche pro Wohnschlafraum: 8 m² für eine Person und für jede weitere Person 4 m².    

 

7. Küche:   ………. m² 
Geräte   ……. Kochplatten,   ☐ Kühlschrank,   ☐ Spüle  
Schränke  ☐ Oberschränke,   ☐ Unterschränke  
Anrichte  …….. Laufmeter 
Oberschränke  …….. Laufmeter 



 

8.  Abstellräume   

In der Wohnung:   ………. m² 

Im Keller  ………. m² 

 

7.  Gänge:   ………. m² 
Mit Garderobe:     ☐ ja        ☐ nein 
Mit Kleiderschrank    ☐ ja        ☐ nein 

 

8.  Bad und WC:  ………. m² 

  In einem Raum separiert 
Waschbecken ☐  ☐   
Badewanne/Dusche ☐ ☐   
WC  ☐ ☐   
Waschmaschine/Anschluss ☐ ☐   
Warmwasseraufbereitung  ☐ Boiler (…. l)   ☐   anderes 

 

9.  Außensitz: ………. m² 
☐ Balkon       ☐ Terrasse    ☐  Loggia 

 

10.  Heizanlage  

☐ Zentralheizung        ☐ Heizzähler je Wohnung 
☐ andere 

 

11.  Gemeinschaftsräume /-flächen 

☐ Waschraum     ☐ Trockenraum 
☐ Kinderwagenabstellplatz 

 

12.  Sicherheit 

☐ Verband-Kasten (ÖNORM Z 2010-1 im Wohnhaus) 
☐ Feuerlöscher 

   

13.  Freibereiche / Garten Größe   ………. m² 
Ausstattung     ☐ Spielplatz     ☐ Radabstellplatz     ☐ Parkplatz  
Sonstiges:  

 

14.  Zusatzinfos  

Barrierefrei:       ☐  ja        ☐  nein 
TV / SAT:              ☐  ja        ☐  nein 
  



15.  Mindestbetreuung / Wohnungsbetreuung  

Rechtsverhältnis zum Vertragsnehmer  

☐  Angestellte/r   

☐  freie/r DienstnehmerIn 

☐  Sonstiges:  

 

Wichtige Informationen in Verbindung mit Kaution, Versicherung und Anmerkungen: 

1.  

2. 

3. 
 

 

Zustand der Wohnung 
 

 1 2 3 4 5 

Eingangstür ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fenster / Balkontüren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bodenbeläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Strom - Installationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Heizkörper ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wasser - Installationen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kücheneinrichtung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Badewanne/Dusche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Beleuchtungskörper ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wände ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Feuchtigkeit / Schimmel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
1 völlig mängelfrei  bis  5 schadhaft  
 
 
 
Anlagen: 
☐ Grundrissplan 
☐ Lageplan 

 

 

Erstellt  

von: NN 

am: 00.00.0000 
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Amtsbericht des Bauamtes Oberndorf, am 02.12.2014 
TOP 17, Zur Vorlage an die Gemeindevertretung 
 
Teilabänderung Flächenwidmungsplan im Bereich ”Teisenbergstraße (Hagmüller)" 

                                Teilabänderung; vereinfachtes Verfahren; Parz 1254 

 
 
Grundlagen: Die gegenständliche Grundfläche sollen in den nächsten Jahren bebaut 

werden. Für das vereinfachte Verfahren zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes gelten die Bestimmungen des § 69 ROG 2009.  
Ein Bebauungsplan ist für den gegenständlichen Bereich nicht erforderlich. 
Es ist daher eine Planfreistellung im Entwurf enthalten. 

 

Verfahrensschritte: 

Kundmachung der Absicht zur Aufstellung eines FWP an 
der Amtstafel:  

Nicht erforderlich 

Kundmachung der Absicht in der Landeszeitung: Nicht erforderlich 

Öffentlichkeitsarbeit  (Mitteilung an die Haushalte) 10.09.2014 

Mitteilung an die Haushalte: Nicht erforderlich 

Mitteilung an die Nachbargemeinden: Nicht erforderlich 

Vorabstellungnahme des AdSLR: Nicht erforderlich 

Auflage des Entwurfes per Kundmachung: 06.10.2014 bis 05.11.2014 

Veröffentlichung der Auflage in der Landeszeitung: Nicht erforderlich 

Entwurf an die Nachbargemeinden und den Regionalver-
band 

03.10.2014 

Einwendungen eingegangen: Keine 
 

Gutachten: Die vorbereitenden Verfahrensschritte wurden ordnungsgemäß durchge-
führt. Einwendungen wurden keine erhoben. 
Es kann daher der Gemeindevertretung empfohlen werden, die Teila-
bänderung des Flächenwidmungsplanes für den Bereich 
”Teisenbergstraße (Hagmüller)" samt der Planfreistellung zu be-
schließen. 

 
Der Bauamtsleiter 
 
 
Dipl.-Ing. Dieter Müller  
 

Beschlußfassungstext: 
Der Bürgermeister stellt den Antrag ....... 
 
die Teilabänderung des Flächenwidmungsplan für den Bereich ”Teisenbergstraße 
(Hagmüller)" samt der Planfreistellung gemäß § 67 Abs. 8 ROG 2009 zu beschließen. 
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Amtsbericht des Bauamtes Oberndorf, am 27.11.2014 
TOP 18, Zur Vorlage an die Gemeindevertretung 
 

Teilabänderung Flächenwidmungsplan für den Bereich ”Ziegelhaiden West – südlich 
Arnsdorfer Straße (Bruckmoser)" samt Erstellung eines Bebauungsplanes für den 
Bereich „Ziegelhaiden West – südlich der Arnsdorfer Straße“;                                        
Teilabänderung inkl. BBPL 

Parz. 78/1, 78/2, 78/3, 79, 80/3, 88/2 

 
Grundlagen: Die gegenständlichen Grundflächen sollen in den nächsten Jahren bebaut 

werden. Gemäß § 44 ROG 2009 kann der Flächenwidmungsplan geändert 
werden, wenn die Änderung dem räumlichen Entwicklungskonzept der 
Gemeinde entspricht und im Falle einer Baulandausweisung der 
Baulandbedarf dies zulässt. Gemeinsam mit der 
Flächenwidmungsplanänderung wird für den gegenständlichen Bereich ein 
Bebauungsplan erstellt. 

 
Verfahrensschritte: 

Kundmachung der Absicht zur Aufstellung eines FWP an 
der Amtstafel:  

08.04.2014 bis 06.05.2014 

Kundmachung der Absicht in der Landeszeitung: 08.04.2014 

Mitteilung an die Haushalte: 19.03.2014 

Mitteilung an die Nachbargemeinden: 08.04.2014 

Öffentlichkeitsarbeit  (Mitteilung an die Haushalte) 15.10.2014 

Schriftliche Anregungen eingegangen: Nein 

Vorabstellungnahme des AdSLR: 20.11.2014 

 

Gutachten: Die vorbereitenden Verfahrensschritte wurden ordnungsgemäß durchge-
führt.  
Mit Schreiben vom 18.11.2014 wurde der Stadtgemeinde das Ergebnis der 
Vorbegutachtung des Entwurfes durch das AdSLR als Aufsichtsbehörde 
mitgeteilt. Dazu ist wie folgt zu erläutern: 

Oberflächenwässer: Die Bestätigung des RHV, dass das Planungsgebiet 
im ursprünglichen Einzugsflächenplan berücksichtigt wurde, liegt vor. Der 
zugrundeliegende Abflussbeiwert wird im Rahmen der Bauplatzerklärung 
vorgeschrieben und im Bauverfahren Berücksichtigung finden. Die Bestäti-
gung des RHV, dass die Oberflächenwässer übernommen werden können, 
liegt der Stadtgemeinde vor. 
Des Weiteren wird auf die diesbezügliche Stellungnahme der Ortsplanerin 
vom 25.11.2014 verwiesen. 

Die exakte Lage der Einfahrt zum Parkplatz mit den zugehörigen Wende-
radien wird noch vor der Auflage des Entwurfes in Abstimmung mit dem 
Projektentwickler in den Entwurf eingearbeitet. 
 

 



 2 

 
Es kann daher der Gemeindevertretung empfohlen werden, die Aufla-
ge des Entwurfes zur Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes 
für den Bereich ”Ziegelhaiden West – südl. Arnsdorfer Straße 
(Bruckmoser)”  samt dem Entwurf des Bebauungsplanes „Ziegelhai-
den West – südlich der Arnsdorfer Straße“ mit der Ergänzung der Ein-
fahrtssituation zu beschließen. 
 

 
 
 
Der Bauamtsleiter 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Dieter Müller  
 
 
 

Beschlußfassungstext: 
Der Bürgermeister stellt den Antrag ....... 
die Auflage des Entwurfes zur Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes für den 
Bereich ”Ziegelhaiden West – südl. Arnsdorfer Straße (Bruckmoser)”  samt dem Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Ziegelhaiden West – südlich der Arnsdorfer Straße“ mit 
der Ergänzung der Einfahrtssituation zu beschließen. 
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Amtsbericht des Bauamtes Oberndorf, am 24.11.2014 
TOP 19, Zur Vorlage an die Gemeindevertretung 
 
 
 
Hausordnung Altstoffsammelzentrum (ASZ) 

 
 

Vom Regionalverband ist folgende Bitte an die Betreibergemeinden des Altstoffsammel-
zentrums (ASZ) herangetragen worden: „Sie mögen eine Hausordnung für das ASZ be-
schließen. Hintergrund dieser Hausordnung sind kurz und bündig 10 Punkte, die bei der 
Benutzung der Anlage unbedingt und von jedem einzuhalten sind. Die Hausordnung sollte 
in der Gemeindevertretung behandelt werden und sodann gut sichtbar am Areal der Anla-
ge angeschlagen werden. Es ist für beide Seiten, Benützer (Bürger) und Betreuer wichtig, 
dass die Regeln, die für die Anlage gelten, allgemein bekannt sind.“ 
Die Hausordnung wurde im Bauausschuss am 28.10.2014 bereits behandelt. 
 
 
 
Der Bauamtsleiter 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Dieter Müller  
 
 
 

Beschlußfassungstext: 

Der Bürgermeister stellt den Antrag ....... 
die „Hausordnung Altstoffsammelzentrum (ASZ)“ in der vorliegenden Form zu 
beschließen. 

 

 



Hausordnung 

 Altstoffsammelzentrum (ASZ) 

Stadtgemeinde Oberndorf  

 

Um den Benutzerinnen und Benutzern des Altstoffsammelzentrums Sicherheit und Sauberkeit 

gewährleisten zu können, hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am xx.xx.2014 folgende 

Hausordnung für das Altstoffsammelzentrum beschlossen: 

 

1. Den Anweisungen der Altstoffsammelzentrum-Betreuer ist in jedem Fall Folge zu leisten. Es 

obliegt ausschließlich den Mitarbeitern des Altstoffsammelzentums Anweisungen zu erteilen! 

2. Während der Öffnungszeiten sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 

zutrittsberechtigt. Das Zutrittsrecht kann durch die Gemeinde eingeschränkt werden. 

3. Das Altstoffsammelzentrum ist nur zu den angegebenen Öffnungszeiten zu benützen. Eine 

Ablagerung von Abfällen außerhalb der Öffnungszeiten im oder rund um das Altstoffsammel-

zentrum ist strengstens untersagt. 

4. Der Aufenthalt am Altstoffsammelzentrum ist nur für die Zeit der Entladung und Entsorgung der 

Abfälle gestattet. 

5. Kinder unter 6 Jahren dürfen das Altstoffsammelzentrum nur in Begleitung und unter Aufsicht 

von Erziehungsberechtigten benützen. 

6. Hunde sind an der Leine zu führen oder außerhalb des Geländes anzubinden. 

7. Die Abfälle sind in die entsprechenden Sammelbehälter einzubringen. 

8. Abfälle werden nur in haushaltsüblichen Mengen angenommen, es gilt die ausgehängte 

Gebührenliste. 

9. Anfallende Gebühren sind in bar zu bezahlen. 

10. Sämtliche abgegebenen Stoffe gehen ausnahmslos in das Eigentum der Gemeinden 

über. Diese Stoffe dürfen nicht mitgenommen werden. Jede Entnahme kommt einem 

Diebstahl gleich. 

 

Die Altstoffsammelzentrum-Betreuer haben den Auftrag, Benützerinnen und Benützer des 

Altstoffsammelzentrums auf die Hausordnung hinzuweisen. Verstöße gegen diese Anweisungen 

können zu Platzverweis und Hausverbot durch den Altstoffsammelzentrum-Betreuer sowie 

Strafverfolgung und Schadenersatzforderungen führen. Wir danken für Ihr Verständnis! 



20. Verpackungssammlung – Verträge zur kommunalen Infrastruktur und 
Öffentlichkeitsarbeit (Vereinbarungen über kommunale Leistungen im Rahmen der 
haushaltsnahen Verpackungssammlung) 
 
In Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben, die eine Öffnung des 
Haushaltsverpackungsmarktes in Österreich fordern, werden auf Grundlage der 
Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 2013 und der Verpackungsverordnung 2014 die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der kommunalen Abfallwirtschaft mit Anfang des Jahres 2015 
maßgeblich verändert.  
 
War bisher im Wesentlichen nur das ARA-System (Altstoff Recycling Austria) als 
flächendeckendes Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen (kurz: 
HSVS) tätig, stehen den Gemeinden (Gemeindeverbänden) als Träger kommunaler 
Sammeleinrichtungen, als Erbringer sammlungsnotwendiger Leistungen (wie z.B. 
Standplatzbetreuung, Behälterbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit) und mitunter auch als 
Vertragspartner in der Durchführung der getrennten Verpackungssammlung ab 1. Jänner 
2015 mehrere Sammel- und Verwertungssysteme gegenüber.  
 
Der Markteintritt neuer Sammel- und Verwertungssysteme im Haushaltsverpackungsbereich 
erfolgt in der Weise, dass diese entweder einen Vertrag mit einem bestehenden Sammel- 
und Verwertungssystem über die bundesweite Mitbenutzung dieses Systems abschließen 
(Mitbenützung auf Systemebene) oder aber flächendeckend für jeden politischen Bezirk 
einen Vertrag mit den jeweiligen Sammelpartnern, den jeweiligen Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden über die Sammlung der jeweiligen Sammelkategorien Papier, Glas, 
Metall und Leichtverpackungen abschließen (Direktverträge auf Sammlerebene).  
Die Marktteilnehmer haben ein Wahlrecht, ob sie auf Systemebene mitbenutzen, oder aber 
Direktverträge abschließen.  
 
Das Umweltministerium hat mitgeteilt, dass in den Sammelkategorien Papier, Metall und 
Leichtverpackungen neben dem bereits bestehenden ARA-System folgende neue Systeme 
Direktverträge mit Sammelpartnern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden abschließen 
möchten:  
 
− Landbell Austria Gesellschaft für nachhaltige Kreislaufwirtschaft mbH  
 
Harmoniegasse 9/3 1090 Wien E-mail: info@landbell.at  
 
− INTERSEROH Austria GmbH  
 
Ungargasse 35  
1030 Wien  
Email: austria@interseroh.com  
 
− Reclay UFH GmbH  
 
Mariahilfer Straße 37-39  
1060 Wien  
E-Mail: tanzer@reclay-group.com  
 
In der Sammelkategorie Glas werden alle neuen Marktteilnehmer bei dem bereits 
bestehenden Sammel- und Verwertungssystem Austria Glas Recycling GmbH (AGR) auf 
Systemebene mitbenutzen.  
 
Damit der Marktzutritt für neue Marktteilnehmer erleichtert wird, wurden in das 
Abfallwirtschaftsgesetz eine Vertragsabschlusspflicht für alle Sammelpartner, Gemeinden 
und Gemeindeverbände (Kontrahierungszwang) sowie ein Gleichbehandlungsgebot 



aufgenommen. Somit sind Gemeinden bzw. Gemeindeverbände verpflichtet, über die 
Sammlung von Haushaltsverpackungen, die in kommunalen Sammeleinrichtungen 
gesammelt werden, Sammelverträge mit jedem Sammel- und Verwertungssystem für 
Haushaltsverpackungen (HSVS) abzuschließen, sofern dies das Sammel- und 
Verwertungssystem wünscht und dies sachlich gerechtfertigt ist. Alle Sammel- und 
Verwertungssysteme sind nach den gleichen Grundsätzen zu behandeln; Preisunterschiede 
sind nur zulässig, soweit sie auf Grund unterschiedlicher Kosten sachlich gerechtfertigt sind.  
Aufgrund des Gleichbehandlungsgebots ist ein(e) Gemeinde/Gemeindeverband daher 
angehalten, mit allen bestehenden und neu in den Markt tretenden Systemen einheitliche 
Verträge abzuschließen. Die Möglichkeit der (öffentlichen) Sammlung von 
Haushaltsverpackungen durch mehrere HSVS zugleich erfordert eine detaillierte Regelung, 
um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und die bestehenden abfallwirtschaftlichen 
Leistungen im öffentlichen Interesse aufrecht zu erhalten.  
 
Da das bisherige, alle Sammelkategorien umfassende ARA-Vertragssystem nicht einfach 
fortgeschrieben werden kann, sondern an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen 
ist, haben die kommunalen Spitzeninteressensvertretungen (Österreichischer 
Gemeindebund, Österreichischer Städtebund, ARGE Österreichischer 
Abfallwirtschaftsverbände) Standardverträge (Musterverträge) für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände als Träger der kommunalen Sammeleinrichtungen und Erbringer 
sammlungsnotwendiger Leistungen ausgearbeitet.  
 
Diese Musterverträge sollen es den Kommunen und Verbänden ermöglichen, ohne zeit- und 
kostenintensiven Verhandlungsaufwand ihrer Kontrahierungspflicht unter Wahrung der 
Gleichbehandlung aller HSVS nachzukommen. Die jeweiligen Musterverträge (inkl. Anlagen) 
sind diesem Schreiben beigelegt.  
 
Die kommunalen Spitzeninteressensvertretungen empfehlen die Annahme bzw. den 
Abschluss dieser Verträge samt Anlagen.  
 
Die in der Beilage angeschlossenen Musterverträge werden durch die kommunalen 
Spitzeninteressensvertretungen auch den Sammel- und Verwertungssystemen mit der Bitte 
übermittelt, mit der jeweiligen Gemeinde/Stadt/Abfallverband in Kontakt zu treten, um die 
Verträge abzuschließen.  
 
Die ARA ist diesbezüglich ihrerseits bereits mit Schreiben vom 11. November 2014 an die 
derzeitigen Vertragspartner herangetreten und hat darin mit Ende November den Versand 
der Verträge, die den beiliegenden Musterverträgen entsprechen, angekündigt.  
Dies wird seitens der ARA in Form einer Vertragsmappe erfolgen. Diesbezüglich ersuchen 
wir um Prüfung der Inhalte der seitens der ARA übermittelten Vertragsmappe 
(Vertragsgebiet; Gemeindeliste; Übersicht über die Vertragsleistungen; individuelle 
Verrechnungsdaten und Leistungsentgelte).  
 
Da bereits mit Wirksamkeit 1. Jänner 2015 die neuen Systeme in den Markt treten werden, 
sind noch in diesem Jahr mit all jenen Systemen Verträge abzuschließen, die dies 
wünschen. Sollte ein Vertragsabschluss eines Gremialbeschlusses bedürfen (Gemeinderat, 
Verbandsversammlung), jedoch in diesem Jahr ein derartiger Beschluss nicht mehr zustande 
kommen können, so ist ein Vertragsabschluss durch den Bürgermeister/Verbandsobmann 
vorbehaltlich der Zustimmung durch das zuständige Gremium ausreichend.  
Hinsichtlich der Entgelte empfehlen wir für das Jahr 2015 die gleichen Entgelte wie derzeit 
für das Jahr 2014 anzusetzen. Im Sinne der Gleichbehandlung weisen wir dabei darauf hin, 
mit allen Systemen die gleichen Entgelte zu vereinbaren.  
Um einen zügigen Abschluss der Verträge auch mit den neuen Systemen zu gewährleisten, 
ersuchen wir Sie folgende Vorkehrungen zu treffen:  
 



a) Einfügen des Gemeinde-/Stadt-/Verbandsnamens und der Adresse der jeweiligen 
Sammel- und Verwertungssysteme, das um einen Vertragsabschluss ersucht, in die 
jeweiligen Musterverträge gemäß Beilage  

b) Ergänzung der Anlagen auf Basis der mit Ende November zugesandten ARA-Verträge 
(Vertragsgebiet; Gemeindeliste; Übersicht über die Vertragsleistungen; individuelle 
Verrechnungsdaten und Leistungsentgelte). Hinsichtlich der Entgelte empfehlen wir, die 
gleichen Beträge zu verwenden, da sonst die Gefahr einer Ungleichbehandlung gegeben ist. 
 
c) Ausdrucken der einzelnen Verträge und Anlagen in zweifacher Ausfertigung  
 
d) Unterfertigung der Verträge nach Anfrage des jeweiligen Sammel- und 
Verwertungssystems (sollte ein Gremialorgan zur Beschlussfassung notwendig sein, dies 
aber in diesem Jahr nicht mehr möglich sein, bitte bei der Unterschrift den Zusatz 
„vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Gremiums“) verwenden  
 
e) Gegenzeichnung der Verträge durch das jeweilige Sammel- und Verwertungssystem.  
 
Die Namhaftmachung eines in dieser Angelegenheit vertrauten Ansprechpartners der 
Gemeinde/des Verbandes zur Klärung allfälliger weiterer Details der Zusammenarbeit mit 
den (neuen) Systemen wird als zielführend erachtet. 
 
Die Musterverträge liegen im Fraktionsordner auf.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag  
Die Gemeindevertretung beschließt, die am 28.11.2014 seitens der Altstoff Recycling 
Austria AG (ARA AG) übermittelten und mit den kommunalen Interessenvertretungen 
abgestimmten Vereinbarungen über kommunale Leistungen im Rahmen der 
haushaltsnahen Verpackungssammlung für die Sammelkategorien 
Papierverpackungen, Metallverpackungen sowie Leichtverpackungen abzuschließen. 
Zu den gleichen Vertragsbedingungen werden, wenn ein entsprechendes Ersuchen 
auf Vertragsabschluss erfolgt, Vereinbarungen mit folgenden Sammel- und 
Verwertungssystemen 

 INTERSEROH Austria GmbH 
 Landbell Austria, Gesellschaft für nachhaltige Kreislaufwirtschaft mbH (per Mail 

am 26.11.2014 eingetroffen)  
 Reclay UFH GmbH (per Mail am 26.11.2014 eingetroffen) 

abgeschlossen. 
 



21. Bedarfsfeststellung nach dem Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 
 
Das Salzburger Kinderbetreuungsgesetz sieht in § 9 (4) vor, dass die Gemeindevertretung 
auf Antrag von Tagesbetreuungseinrichtungen den Bedarf der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen per Bescheid festlegt. 
 
Nunmehr ist seitens der Betreuungseinrichtungen Salzburger Hilfswerk und Tageselternzent-
rum der Antrag auf Ausstellung eines Bedarfsbescheides für das Jahr 2015 eingebracht 
worden. 
 
Aufgrund im Stadtamt aufliegender Daten werden Oberndorfer Kinder durch das Salzburger 
Hilfswerk und das Tageselternzentrum betreut. Auf Basis der bisherigen Erfahrungen, wird 
analog zu den Beschlüssen der Vorjahre der Bedarf von 7 bis maximal 10 Ganztagesjahres-
betreuungplätzen vorgeschlagen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Ausstellung eines Bedarfsbescheides für das 
Salzburger Hilfswerk und das Zentrum für Tageseltern in Salzburg, wobei der Bedarf 
jeweils mit 7 bzw. maximal 10 Tageskindern festgehalten wird. 



22. Krankenhaus Oberndorf – Betriebsvereinbarung Ärzte  
 
Die Betriebsvereinbarung betreffend Arbeitszeiten und verlängerte Dienste für Ärzte am A.Ö. 
Krankenhaus Oberndorf läuft mit 31.12.2014 aus. Derzeit laufen Verhandlungen auf Grund 
der Änderungen nach dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz.  
 
 



24. Subventionen 
 
1. Veranstaltungen 2015 

Folgende Veranstaltungen und Aktionen im Jahr 2015 sind durch die 
Gemeindevertretung zu beschließen: 
 Fahrkartenaktion Lokalbahn (Semesterferien, Osterferien, Sommerferien, 

Weihnachtsferien von 24.12.2015 - 06.01.2016 
 Fahrkartenaktion Lokalbahn Autofreier Tag (September) 
 Schikurs Schiclub Oberndorf 
 Gemeinsame Ferienaktion mit der Stadt Laufen 
 Sports4Fun 
 Straßentheater 
 Midnight Sports & Music 

 
 
2. Vereinssubventionen 

Die Unterlagen der Vereine als Grundlage zur Auszahlung des 2. Teilzahlungsbetrages 
sind ordnungsgemäß eingegangen. 

 
 

Verein Vorjahres-
Subvention 

1. Teilzahlung 
40%  

2. Teilzahlung 
60% 

Turnverein € 3.000,-- € 1.200,-- € 1.800,-- 

Schiclub € 3.250,-- € 1.300,-- € 1.950,-- 

OSK € 7.600,-- € 3.000,-- € 4.600,-- 

Tae Kwon Do € 1.800,-- € 700,-- € 1.100,-- 

Tischtennisclub € 1.100,-- € 400,-- € 700,-- 

Schachclub € 500,-- € 200,-- € 300,-- 

 
3. SalzART Festival 2015 

Ansuchen um Subvention von € 6.000,00 zur Durchführung des Festivals. 
 

4. Werbegemeinschaft Oberndorf 
Auszahlung des zweckgebundenen Anteiles der Marktbenützungsgebühr für die 
Wochenmärkte 2014 (Benützungsgebühr beträgt pro Markttag € 3,00, davon sind € 0,50 
zweckgebunden). 

 
5. Sonstige Subventionsansuchen für 2015 

● ARGE Bewegung und Sport (Antrag € 0,25 pro Schüler im SJ 2013/14) 
● Salzburger Zivilschutzverband (Antrag € 750,00) 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag die Subventionen 1. – 4. zu beschließen. Die unter 
Punkt 5. angeführten Subventionsansuchen werden abgelehnt.  
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